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Wissen die Eltern, was sie tun?
Ein empirischer Beitrag zur moglichen Einfithrung eines
Familienwahlrechts und seinen Folgen!

Thorsten Faas, Sigrid RofSteutscher

1. Einleitung

Das Wahlrecht in Deutschland ist in Bewegung. Im Mérz 2023 haben SPD,
Griine und FDP mit ihrer Mehrheit im Bundestag eine Reform des Bun-
destagswahlrechts beschlossen. Kernbestandteile dieser Reform sind eine
Verkleinerung des Bundestages auf zukiinftig fixe 630 Sitze und die Ab-
schaffung der sogenannten Grundmandatsklausel. Zudem gibt es zukiinftig
keine Garantie mehr, dass mit dem Erhalt der meisten Erststimmen in
einem Wahlkreis auch der Einzug in den Bundesstag einhergeht; vielmehr
muss dafiir eine ausreichende ,Zweitstimmendeckung® gegeben sein. Zwi-
schenzeitlich war auch vorgesehen, die Erst- und Zweitstimme ,besser -
namlich als ,Wahlkreisstimme® bzw. ,,Listenstimme® - zu benennen, da die
bisherige Benennung in Teilen des Elektorats fiir Verwirrung gesorgt hat
(Schmitt-Beck 1993) - allerdings hat die Ampel davon schlussendlich doch
wieder Abstand genommen.

Reformideen und Reformen rund um das Wahlrecht bleiben aber kei-
nesfalls auf diese Aspekte beschrankt (siehe dazu auch die Beitrdge in
Faas/RofSteutscher 2022). So haben die Ampelparteien jiingst das Wahlal-
ter fir Europawahlen auf 16 Jahre abgesenkt. Bei der Europawahl 2024
werden somit 16- und 17-Jahrige erstmals bei einer bundesweiten Wahl in
Deutschland wahlberechtigt sein. Das Vorhaben der Ampel, dies auch fiir
die Bundestagswahl 2025 zu implementieren, wird aber aller Voraussicht
nach scheitern. Wahrend ndmlich das Wahlalter fiir die Europawahlen ein-
fachgesetzlich geregelt ist (und entsprechend auch mit einfacher Mehrheit
geindert werden kann), wire fiir eine Anderung dieses Aspekts des Bun-
destagswahlrechts eine Anderung des Grundgesetzes nétig. Dafiir brauchte

1 Unser Dank gilt Lena Masch, Katrin Schmitz, Petra Lipski und Sascha Huber fiir
wertvolle Hinweise zu fritheren Versionen dieses Beitrags.
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es in Bundestag und Bundesrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die aktuell
nicht in Sicht ist.

Bezogen auf das Wahlalter haben wir daher aktuell einen regelrechten
Flickenteppich: Europawahl ab 16, Bundestagswahl ab 18. Ahnlich die Si-
tuation in den Landern: In aktuell sechs Bundeslindern gilt bei Landtags-
wahlen ,Wahlen ab 16“ (Berlin wird bald das siebte sein), in den anderen
neun gilt weiterhin ,Wahlen ab 18% Bei Kommunalwahlen gibt es noch
fiinf Bundesldnder, in denen 16- und 17-Jdhrige nicht an diesen Wahlen
teilnehmen diirfen (Faas/Leininger 2023).

Die Uneinheitlichkeit der aktuellen Situation, aber auch der demografi-
sche Wandel werden institutionelle Reformdebatten rund um eine starkere
Reprasentanz der Interessen von Kindern und Jugendlichen auf der politi-
schen Agenda halten. Zur Debatte steht dabei nicht nur die Absenkung des
Wabhlalters. Gefordert wird mitunter auch die Einfiihrung eines Familien-
oder stellvertretendes Wahlrechts: Jeder Person mit deutscher Staatsange-
horigkeit stiinde — ganz im Sinne eines ,allgemeinen Wahlrechts® - das
Wahlrecht ab Geburt zu. Bis zur Erreichung einer gewissen Altersgrenze
wiirde es allerdings stellvertretend durch die Eltern (oder ggf. andere Erzie-
hungsberechtigte) ausgeiibt.

Initiativen zur Einfithrung eines solchen Familienwahlrechts hat es wie-
derholt gegeben - erstmals 2003, als eine parteiiibergreifende, 47 Abge-
ordnete umfassende Gruppe mit Unterstiitzung des damaligen Bundestags-
prasidenten Wolfgang Thierse einen Antrag zu ,Mehr Demokratie wagen
durch ein Wahlrecht von Geburt an einbrachte.? ,Die demografische Ent-
wicklung in Deutschland gefahrdet die Zukunft unserer Gesellschaft®, lau-
tete der erste Satz des damaligen Antrags. In der Beschlussempfehlung des
Innenausschusses heiflt es dann allerdings: ,dass es sich zwar um ein eh-
renwertes Anliegen handele, welches jedoch nicht zur Starkung der Rechte
von Kindern und Jugendlichen beitrage. Schliefllich konne weder erwartet
noch kontrolliert werden, dass die Wahlrechtsausiibung tatsdchlich im In-
teresse der Kinder erfolge. Dariiber hinaus seien auch in der Anhoérung
viele Fragen hinsichtlich der praktischen Umsetzung des Antrags offenge-
blieben. Ferner kdnnten die verfassungsrechtlichen Bedenken, insbesonde-
re hinsichtlich der Hochstpersonlichkeit und der Zahlwertgleichheit der

2 Deutscher Bundestag 2003, https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf.
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Stimmen, nicht ausgeraumt werden® Schlussendlich wurde der Antrag mit
grofer Mehrheit abgelehnt.

Die Debatte war damit allerdings keineswegs beendet. 2008 kam es zu
einer zweiten Parlamentarier:innen-Initiative*; 2017 lancierte der Deutsche
Familienverband unter der Schirmherrschaft der fritheren SPD-Familien-
ministerin Renate Schmidt eine entsprechende Kampagne mit dem Titel
~Wahlrecht ab Geburt: Nur wer wihlt, zahlt“> Mit einem Beitrag seines Eh-
renprasidenten Albin Nees mit dem Titel ,Der Zukunft eine Stimme geben:
Fiir ein Wahlrecht ab Geburt hat der Familienverband seiner Forderung
jungst noch einmal Nachdruck verliehen.®

Mehrheiten haben solche Initiativen bislang nicht finden kénnen, aber
die Diskussionen werden wahrscheinlich virulent bleiben, gerade weil das
zugrundeliegende Ziel - mehr Generationengerechtigkeit angesichts des
demografischen Wandels — breite Unterstiitzung findet. Ob beim ,Wahlen
ab 16“ oder der Einfiihrung eines Familienwahlrechts: Die Reformen sollen
zu einer besseren Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen in einer
alternden Gesellschaft fithren. Wéhrend die einschldgige Forschung aber
inzwischen wichtige Erkenntnisse rund um die Voraussetzungen und Fol-
gen eines abgesenkten Wahlalters zutage gefordert hat (z. B. Wagner et
al. 2012; Stiers et al. 2020; Zeglovits/Zandonella 2013; RofSteutscher et al.
2022), wissen wir vergleichsweise wenig rund um das Familienwahlrecht
- und das, obwohl doch immer wieder darauf verwiesen wird, dass man
nicht wisse, ob ,die Wahlrechtsausiibung tatsachlich im Interesse der Kin-
der erfolge” und es zudem ,viele Fragen hinsichtlich der praktischen Um-
setzung” gebe, wie es etwa in der ablehnenden Beschlussempfehlung des
Innenausschusses des Bundestags schon 2005 hief3.

Diese Liicke wollen wir mit dem vorliegenden Beitrag zumindest ein
Stiick weit schlieflen. Wir mochten der Frage nachgehen, wie Eltern(-teile)
mit einem stellvertretenden Wahlrecht fiir ihre Kinder umgehen wiirden
und welche Konsequenzen damit fiir den Ausgang von Wahlen verbunden
wiren. Ob es zu Konsequenzen kommt und wie weitreichend diese ggf.
sind, hangt dabei von einer Reihe von Faktoren ab: Wie viele Minderjah-
rige und damit wie viele stellvertretend zu vergebende Stimmen gibt es
iiberhaupt? Wie viele dieser Stimmen wiirden abgegeben? Wiirden die stell-

Deutscher Bundestag 2005, https://dserver.bundestag.de/btd/15/047/1504788.pdf.
Deutscher Bundestag 2008, https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf.
Deutscher Familienverband 2017, https://wahlrecht.jetzt/.

Deutscher Familienverband 2023, https://www.deutscher-familienverband.de/der-zuk
unft-eine-stimme-geben-fuer-ein-wahlrecht-ab-geburt/.

AN U W
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vertretenden Stimmen von den Eltern anders abgegeben als deren eigene
Stimmen? Gébe es dabei eindeutige parteipolitische Tendenzen oder wiir-
den sich Unterschiede in der stellvertretenden Parteiwahl ggf. wechselseitig
aufheben?

Die Frage, ob sich das Wahlverhalten von Eltern vom Wahlverhalten
der Bevolkerung insgesamt oder auch von Nicht-Eltern unterscheidet, ist
dabei ohne Zweifel wichtig, steht hier aber nicht im Fokus.” Die wenigen
vorliegenden Studien zeigen, dass sich die Parteipriferenzen von Eltern
minderjéhriger Kinder kaum von jenen anderer Wahlberechtigter unter-
scheiden (Gorres/Tiemann 2009; Braml/Fuest 2019). In diesem Fall konnte
ein Familienwahlrecht also bedeuten, dass durch die Inklusion aller Min-
derjahrigen das Elektorat zwar um knapp 20 Prozent grofier wiirde, sich
aber am Ergebnis der Wahl nichts Fundamentales dndern wiirde.

Dieses Argument basiert allerdings auf der Pridmisse, dass Eltern ihre
eigene Parteipriferenz eins zu eins auf die Kinder iibertragen. Als einfache
Heuristik liegt dies sicher nahe. Wir argumentieren in diesem Beitrag aller-
dings, dass die Einfithrung eines Familienwahlrechts bei Eltern minderjah-
riger Kinder dazu fiithren wird, von ihren eigenen Interessen zu abstrahie-
ren und stattdessen die Interessen der Kinder in den Blick zu nehmen.
Wenn sich dann aus diesem Prozess heraus noch gerichtete parteipolitische
Tendenzen ergeben, die sich nicht wechselseitig auftheben, konnen mit der
Einfithrung eines Familienwahlrechts auch Verschiebungen in Wahlergeb-
nissen einhergehen.

Allerdings wissen wir empirisch nicht, wie Eltern stellvertretend fiir ihre
Kinder wahlen wiirden. Mit dem vorliegenden Beitrag mochten wir zu die-
ser Frage erste Antworten liefern. Aus der gerade skizzierten Logik heraus
ergeben sich fiir unsere Analyse zwei Stoflrichtungen: Erstens nehmen wir
in den Blick, ob Eltern tiberhaupt fiir ihre Kinder anders wihlen wiirden
als fiir sich selbst. Hier werden wir argumentieren, dass dies in einem
Zusammenhang steht mit i) dem Alter und Geschlecht des Kindes, ii) der

7 Auch Fragen der Wahlbeteiligung wollen wir hier nicht nachgehen, auch wenn etwa
Braml und Fuest (2019) argumentieren, dass fiir Eltern der 6konomische Anreiz, aber
auch der moralische Druck, sich an einer Wahl zu beteiligen, steige, wenn sie stellver-
tretend mehrere Stimmen abgeben diirften. Man kénnte also durchaus erwarten, dass
Eltern, die fiir sich alleine moglicherweise auf die Ausiibung des Wahlrechts verzichten
wiirden, davor zuriickscheuten, auch auf die Abgabe der Stimmen fiir ihre Kinder zu
verzichten. Ein Familienwahlrecht konnte damit sogar ein Mittel gegen die sinkende
und zunehmend ungleiche Wahlbeteiligung sein (Franklin 2004; Gallego 2015; Schifer
et al. 2019).
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Sensibilitdt fiir Nachhaltigkeitsthemen bei den Eltern, iii) der Haufigkeit
personlicher Gespréache in der Familie, iv) dem politischen Interesse des
Elternteils, v) der Stirke einer Parteiidentifikation bei den Eltern und vi)
der elterlichen Gewohnheit, Stimmen bei Wahlen zu splitten. Im zweiten
Schritt geht es dann um die Frage, ob Eltern-Kind-Abweichungen in eine
bestimmte parteipolitische Richtung zu erwarten sind oder ob diese sich
wechselseitig autheben.

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt strukturiert: Im néchsten Abschnitt
diskutieren wir zundchst noch einmal detaillierter die Argumente rund um
die Einfithrung eines Familienwahlrechts. Danach gehen wir auf unsere
Uberlegungen zu einem abweichenden Eltern-Kind-Wahlverhalten ein und
skizzieren unsere Erwartungen, warum wir in bestimmten Familienkon-
stellationen stirkere Abweichungen zwischen Eltern- und Kinderstimmen
erwarten als in anderen. Die empirischen Analysen basieren auf einer Ku-
mulation von drei Online-Umfragen, die im Rahmen der German Longitu-
dinal Election Study (GLES) in den Jahren 2021 und 2022 durchgefiihrt
wurden. Hier wurden - unserer Kenntnis nach erstmals — Respondent:in-
nen nicht nur gefragt, welche Partei sie selbst wahlen wiirden, sondern
auch, welcher Partei sie stellvertretend fiir jedes ihrer minderjahrigen Kin-
der eine Stimme geben wiirden. Unsere Ergebnisse prasentieren wir im
nédchsten Schritt, ehe wir abschlieffend unsere Ergebnisse zusammenfas-
sen und die moglichen Auswirkungen der Einfiihrung eines Familienwahl-
rechts diskutieren.

2. Demografischer Wandel und demokratische Wahlen: Idee und mogliche
Folgen eines Familienwahlrechts

2.1 Mehr Generationengerechtigkeit durch Wahlrechtsreform?

Demografischer Wandel heifdt in westlichen Industrienationen, dass Gesell-
schaften im Mittel dlter werden. Die damit einhergehenden Folgen sind
vielschichtig. Am Arbeitsmarkt etwa liege eine rosige Zukunft vor jungen
Generationen. Anders stellt sich die Situation im Kontext von Wahlen dar.
Alternde Gesellschaft bedeutet dort, dass auch die Wahler:innen immer
alter werden, sich Parteien darauf einstellen und ihr Angebot entsprechend
an den Interessen alterer Wahler:innen ausrichten. Verstarkt werden solche
Tendenzen noch durch den Umstand, dass éltere Biirger:innen besonders

323

00:34:1. (o —


https://doi.org/10.5771/9783748915553-319
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Thorsten Faas, Sigrid RofSteutscher

wahlfreudig sind, aber auch durch einen starken institutionellen Faktor:
Wihrend am unteren Ende der Alterspyramide die Wahlberechtigung von
Biirger:innen durch Altersgrenzen eingeschriankt wird, gibt es solche Be-
schrankungen am oberen Ende der Alterspyramide grundsatzlich nicht.?

In der Literatur findet sich eine ganze Reihe von Vorschlagen, der skiz-
zierten Asymmetrie zu begegnen und so den Themen und Interessen von
Familien und vor allem Kindern auch in alternden Gesellschaften stirkeres
Gewicht im Kontext von Wahlen zu verleihen.

Dass man dabei grundsdtzlich an beiden Enden der Alterspyramide
ansetzen kann, zeigt der Vorschlag von van Parijs (1999: 297). Ausgehend
von einer Berechnung, wie sich das Alter des Medianwihlers iiber die Zeit
erhoht hat und auch in Zukunft noch weiter erh6hen wird, erwartet er
einen dominanten Einfluss von Rentner:innen auf die Debatten im Vorfeld
von Wahlen und letztlich deren Ausgang. Vor diesem Hintergrund bringt er
den Entzug des Wahlrechts mit dem Erreichen einer gewissen Altersgrenze,
etwa bei 70 Jahren, ins Spiel.

Vorschlidge, das Wahlrecht einzuschrinken, wiren aber wohl politisch
in der heutigen Zeit kaum durchsetzbar. Das Gros der Vorschlage zielt
daher darauf ab, der skizzierten Asymmetrie durch eine Ausweitung des
Wahlrechts auf jiingere Menschen zu begegnen. Bestehende Wahlaltersgren-
zen abzusenken, stellt dabei den naheliegendsten Vorschlag dar. Sinkt das
Mindestwahlalter, um an Wahlen teilnehmen zu dirfen, wird das Elektorat
automatisch jlinger.

In den Debatten rund um Wahlaltersabsenkungen fithren Kritiker:innen
allerdings immer wieder an, dass jiingeren Menschen die ndtige Reife
fehle, um in sinnvoller Weise Stimmen abgeben zu kénnen. Auch wenn
vorliegende empirische Studien das Argument fehlender Reife fiir eine
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre nicht bestitigen (Faas/Leininger
2020, 2023; Rofiteutscher et al. 2022), so lasst sich wohl nicht leugnen, dass
es eine natiirliche Untergrenze fiir solche Absenkungen gibt. Ab welchem
Alter ein junger Mensch sinnvollerweise an Wahlen teilnehmen kann, mag
sich von Fall zu Fall unterscheiden. Entsprechend schlagt die ,Stiftung fiir
die Rechte zukiinftiger Generationen® vor, die Mindestaltersgrenze fiir die
Teilnahme an Wahlen zu flexibilisieren: Altere Kinder und minderjahrige
Jugendliche sollen sich aktiv in Wahllisten eintragen kénnen, wenn sie dies

8 Menschen kann im Einzelfall durchaus das Wahlrecht entzogen werden, wenn ihre
Miindigkeit infrage steht. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht die Hiirden
dafiir erst kiirzlich extrem hoch gehangt.
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mochten. Dieses ,Wahlrecht durch Eintragung® soll es politisch interessier-
ten Minderjahrigen ermdglichen, sich Gehor zu verschaffen (Stiftung fiir
die Rechte zukiinftiger Generationen 2017: 4). Aber auch eine solche Flexi-
bilisierung der Altersgrenze @ndert nichts daran, dass immer noch viele
junge Menschen und gerade kleine Kinder bei Wahlen auflenvorbleiben.
Ein einjahriges Kind wird selbst nicht an Wahlen teilnehmen kénnen,
selbst wenn es sich theoretisch in Wahllisten eintragen diirfte.

Allen Minderjahrigen eine Stimme zu geben, also ein ,Wahlrecht ab
Geburt® einzufiihren, lasst sich nur treuhidnderisch 16sen. Buchstein hat in
diesem Kontext ein ,aleatorisches Wahlrecht von Geburt an“ (2016: 225,
239f.) vorgeschlagen, bei dem die Kinderstimmen von zufillig ausgewéhl-
ten Wahlberechtigten abgegeben werden diirften. Die zufllige Auswahl soll
Konflikte zwischen Generationen bzw. zwischen Eltern und Kinderlosen
vermeiden (Buchstein 2014: 167). Meist wird allerdings unter dem Schlag-
wort eines ,,Familienwahlrechts“ vorgeschlagen, dass Erziehungsberechtigte
die Stimmen fiir ihre Kinder abgeben diirfen, bis diese selbst eine Mindest-
wabhlaltersgrenze erreichen.

Bei diesen Vorschldgen ringen verschiedene Wahlrechtsgrundsitze mit-
einander - und darum dreht sich vor allem die juristische Debatte: Einige
argumentieren mit Blick auf das Familienwahlrecht, dass der Wahlrechts-
grundsatz der Allgemeinheit der Wahl die Einbeziehung Minderjdhriger
geradezu zwingend erfordere (z. B. Adrian 2018; Merk 2009, 2014). Andere
sehen in einem Familienwahlrecht einen eklatanten Verstofl gegen den
Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Das Prinzip ,,one (wo)man, one vote“
werde schlieSlich aufler Kraft gesetzt (z. B. Knodler 1996; Strohmeier 2016).

In der politisch-praktischen Diskussion um das Familienwahlrecht wird
der Wahlrechtsgrundsatz der Allgemeinheit der Wahl mit der Generatio-
nengerechtigkeit verbunden. Die Verletzung des Grundsatzes der Allge-
meinheit fithre dazu, dass Kinder und Jugendliche und ihre Interessen
im politischen Prozess untergingen. Pointiert formuliert es der Deutsche
Familienverband, wenn er fordert, ,,dass 13 Millionen Kinderstimmen nicht
linger ungehort und von politischer Mitbestimmung ausgeschlossen blei-
ben™ diirfen. Dabei geht es dem Verband nicht um Empowerment, also
junge Generationen frithzeitig politisch mitbestimmen zu lassen.” Es geht

9 Deutscher Familienverband 2017, https://wahlrecht.jetzt/.
10 Die ,Stiftung fiir die Rechte zukiinftiger Generationen’, die fiir ein Wahlrecht auf
Antrag eintritt, lehnt genau deswegen auch ein Familien- oder Stellvertreterwahlrecht
»strikt“ ab, da es ,die Fremdbestimmung junger Menschen nicht beendet, sondern
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darum, das Kalkiil von Politiker:innen zu verandern: Die jetzige Situation
fithre namlich dazu, dass sich rationale Politiker:innen in ihrem Verhalten
zwecks Stimmenmaximierung an den immer alter werdenden Wihler:in-
nen ausrichten, Kinder und ihre Interessen dagegen eher ausblenden. ,Wir
brauchen deshalb dringend einen politischen Wandel, der alle Menschen
im Fokus hat und unsere Demokratie zukunftsfest macht!*, so die abgeleite-
te Forderung (Deutscher Familienverband 2017).

Ahnlich war auch die Argumentation der verschiedenen Parlamentari-
er:innen-Initiativen, die es zum Thema ,Familienwahlrecht® gegeben hat.
Die Initiative aus dem Jahr 2003, der sich 47 Abgeordnete des Deutschen
Bundestags iiber Fraktionsgrenzen hinweg angeschlossen hatten, sah in der
demografischen Entwicklung gar eine Gefdhrdung der Zukunft unserer
Gesellschaft und leitete daraus ab: ,Die Probleme der deutschen Gesell-
schaft der Zukunft sind nur zu bewiltigen, wenn im Generationenvertrag
auch die junge Generation berticksichtigt und Kindern und den sie grof3-
ziehenden Eltern ein ihrer Bedeutung fiir die Zukunft unserer Gesellschaft
angemessener Stellenwert eingeraumt wird“! (siche auch Peschel-Gutzeit
1999, 2014; Merk 2009; Schickhardt 2015).

2.2 Die Einfiihrung des Familienwahlrechts als game changer?

Der These, dass ein Familienwahlrecht zu mehr Generationengerechtigkeit
tithrt, liegen verschiedene Annahmen zugrunde, zu deren empirischer Giil-
tigkeit wir wenig wissen.!? Westle (2005), Gorres und Tiemann (2009) so-
wie Braml und Fuest (2019) vergleichen auf der Basis von Umfragedaten die
politischen Einstellungen und das Wahlverhalten von Eltern minderjéhri-
ger Kinder mit jenem anderer Wahlberechtigter und finden dabei fast keine

moglicherweise sogar noch verschirft“ (Stiftung fiir die Rechte zukiinftiger Genera-
tionen 2017: 2; dhnlich auch Griindinger 2016: 252).

11 Deutscher Bundestag 2003, https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf.

12 Das fangt schon bei der These an, dass rationale Politiker:innen die Interessen junger
Menschen ausblenden. Aus einer Rational-Choice-Perspektive heraus ist die These
hochst plausibel, ihr stehen allerdings normative Erwartungen an die Abgeordneten
(némlich Vertreter:innen des ganzen Volkes zu sein) gegeniiber. Einen empirischen
Hinweis liefert die Studie von Hinrichs (2002), der zeigt, dass in elf von 15 von ihm
betrachteten OECD-Landern die Altersarmut stagnierte oder gar abnahm, wahrend
die Kinderarmut zunahm. Als einen Grund fiir diese unterschiedlichen Entwicklun-
gen sieht er eine ,increasing numerical strength of the elderly in politics* an (Hin-
richs 2002: 351.).
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Unterschiede. Westle (2005: 113) kommt zu dem Schluss, dass von ,,einem
Cleavage zwischen Eltern Minderjahriger und anderen Bevolkerungsteilen
bisher nicht die Rede sein konne. Gorres und Tiemann (2009) sowie
Braml und Fuest (2019) kommen entsprechend zu dem Ergebnis, dass
die Einfiihrung eines Familienwahlrechts keiner Partei besonders zu Gute
kame.

Allerdings beruhen diese weitreichenden Schlussfolgerungen vor allem
auf der Annahme, dass Eltern ihre eigenen Parteipraferenzen unverdndert
auf ihre Kinder {ibertragen wiirden. Diese Annahme teilt auch die ,Stiftung
fiir die Rechte zukiinftiger Generationen® - weshalb sie das Instrument
,Familienwahlrecht“ auch ablehnt: ,Wer funf Kinder hat und bisher Partei
X wihlte, der wiirde nach einer solchen Wahlrechtsumstellung danach mit
sechs Stimmen Partei X wahlen® (2017: 4). Allerdings konstatieren sowohl
Gorres und Tiemann (2009) als auch Braml und Fuest (2019), dass die Ein-
fithrung eines Familienwahlrechts Parteien dazu bringen wiirde, Familien-
interessen stirker in den Blick zu nehmen - selbst dann, wenn Eltern ihre
Préferenzen unverdndert auf die Kinder {ibertragen wiirden. Damit wiirden
sich schliefilich gewisse Gewichtsverschiebungen innerhalb des Elektorats
hin zu Eltern ergeben, auf die Parteien wiederum reagieren sollten.

Erst recht wiirde dies gelten, wenn zumindest einige Eltern zwischen
den eigenen und den stellvertretenden Kinderstimmen differenzieren wiir-
den. Uns erscheint die Annahme einer Eins-zu-eins-Ubertragung der El-
ternstimmen auf die Kinder im Falle eines gednderten Wahlrechts in der
Tat als zu stark. Dass Eltern in einer Situation, in der ihnen nur Stimmen
fiir sie selbst zur Verfiigung stehen, primir an sich denken, iiberrascht nicht
und dndert daran nichts. Warum sollten Eltern im Kontext des aktuellen in-
dividualisierten Wahlrechts hypothetische Uberlegungen anstellen, welche
Partei fur ihre Kinder die beste Wahl ware? Viel wahrscheinlicher ist doch,
dass sich die Eltern bei der Abgabe ,.ihrer” Stimme an ihren @iber viele Jahre
eingelibten Gewohnheiten, Préiferenzen und Priorititen orientieren. Aber
das kénnte sich dndern, wenn ein Familienwahlrecht eingefiihrt wiirde. Mit
der Einfithrung eines Familienwahlrechts wiirde Erziehungsberechtigten
sehr klar, dass sie mehrere Stimmen zur Verfiigung haben - eine fiir sich
und weitere stellvertretend fiir ihre Kinder. Erst recht wiirde dies bei einer
entsprechenden kommunikativen Flankierung gelten. Man kann davon
ausgehen, dass die Einfithrung zusatzlicher stellvertretender Kinder-Stim-
men zumindest einige Eltern dazu bringen wiirde, zwischen ihren eigenen
Interessen und den Interessen ihrer Kinder zu differenzieren, was sich in
unterschiedlichen Stimmabgaben niederschlagen kénnte.
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Allerdings sollte man auch nicht davon ausgehen, dass alle Eltern die
Kinderstimmen anders abgeben wiirden als die eigenen — und das wiirde
noch nicht einmal zwingend bedeuten, dass die Eltern im Falle identischer
Stimmabgaben nicht im Sinne der Kinder agieren wiirden. Auch im Fal-
le identischer Stimmabgaben konnten Eltern das in bester Absicht fiir
ihre Kinder tun, schliefdlich wissen wir, dass gerade der im Elternhaus
stattfindende Prozess der politischen Sozialisation sehr haufig dazu fihrt,
dass Kinder die Parteipraferenzen ihrer Eltern iibernehmen (Kroh 2012;
Jennings et al. 2009; Torney-Porta et al. 2004). Auch kénnten Eltern im Er-
gebnis zur gleichen Parteiwahl fiir ihre Kinder wie fiir sich selbst kommen
— aber aus sehr unterschiedlichen Motiven heraus. Sie konnten sich, was
die eigene Stimme betriftt, fiir Partei X entscheiden, weil diese die eigenen
sozialpolitischen Vorstellungen am ehesten vertritt. Sie konnten sich aber
auch fir die Kinder fur Partei X entscheiden, weil die Partei das beste
Konzept im Themenfeld von Bildungs- und Jugendpolitik hat, ggf. sogar in
den Augen der Kinder selbst (Wolf et al. 2015: 372).

2.3 ,,Fur Dich wahle ich anders“: Wann wahlen Eltern fiir ihre Kinder
anders als fur sich selbst?

Die Einfithrung eines Familienwahlrechts wiirde Moglichkeiten zur diffe-
renzierten Stimmabgabe erdffnen, die Eltern niitzen konnten, aber nicht
zwingend miissten. Wir wollen in diesem Abschnitt einige Uberlegungen
anstellen, unter welchen Umstanden Eltern mit hoherer Wahrscheinlichkeit
zwischen den eigenen und den stellvertretenden Stimmen fiir ihre Kinder
differenzieren wiirden, verbunden mit der sich anschlieffenden Frage, ob
dies fiir manche Parteien per Saldo vorteilhafter wire als fiir andere.

Wir nehmen zunachst einmal an, dass Unterschiede zwischen Eltern und
Kindern zu abweichenden Stimmabgaben fithren. Unterschiede zwischen
einem Elternteil und einem Kind kdnnen beim (anderen) Geschlecht begin-
nen. So ist es vorstellbar, dass Miitter auf Tochter und Viter auf Séhne
eher ihre eigene Stimme {ibertragen als in geschlechtsgemischten Konstella-
tionen, da nur die Differenz sie ,zum Nachdenken® anregt. Unterschiede
konnen sich auch auf das Alter der Kinder erstrecken: Bei sehr jungen
Kindern werden Eltern vermutlich ihre Parteipriferenz auf die Kinder
tibertragen. Das ist auch vollig rational, da die bisherige Forschung gezeigt
hat, dass eine Weitergabe der Parteipriferenz von Eltern zu Kindern der
Normalfall ist (Kroh 2012; Jennings et al. 2009; Torney-Porta et al. 2004).
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Allerdings konnte man auch annehmen, dass Eltern besonders sensibel
reagieren, wenn sie noch junge Kinder haben, da diese von den heutigen
Entscheidungen der Politik besonders (lange) betroffen sind. In jedem Fall
sollte mit zunehmendem Alter der Kinder die Logik der Interessensgleich-
setzung zwischen Elternteil und Kind problematischer werden, da Kinder
auch im Zuge des Einflusses weiterer Sozialisationsagenten (vor allem aus
der Schule und ihren eigenen Netzwerken) eigene Meinungen ausbilden
und mitteilen, die jenen der Eltern zuwiderlaufen konnten. Auch wenn die
Familie mit Abstand den stirksten Effekt auf die politische Sozialisation
junger Menschen ausiibt, so steigt doch mit zunehmendem Alter der Kin-
der deren Unabhéngigkeit vom Elternhaus (Rofiteutscher et al. 2022). Von
daher erwarten wir, dass das Alter der Kinder positiv mit Abweichungen
zwischen Ego-Wahl der Erwachsenen und stellvertretenden Wahl fiir die
Kinder korreliert. Dariiber hinaus ist aber auch ein zweiter Mechanismus
vorstellbar, der auf dem Altersabstand zwischen Eltern und Kindern basiert.
Je grofler dieser Abstand ist (also je jiinger die Kinder im Verhéltnis zu
den Eltern sind), desto starker sollten Unterschiede zwischen Eltern und
Kindern wahrgenommen werden. In der Folge sollten gerade ,altere” Eltern
starker differenzieren als jiingere.

Diese sozialstrukturellen Unterschiede sind letztlich Proxys fiir unter-
schiedliche Interessen zwischen Eltern und Kindern. In der Literatur wird
auch direkter iiber unterschiedliche inhaltliche Interessen argumentiert.
Kamijo et al. (2019) etwa zeigen in einem Laborexperiment, dass Wah-
ler:innen, die eine zweite Stimme stellvertretend fiir zukiinftige Generatio-
nen abgeben diirfen, diese hdufiger anders abgeben als ihre ,Erststimme
gerade auch im Vergleich zu Personen, die diesen Zukunftsstimulus nicht
bekommen. Solche ,Nachhaltigkeitsargumente® werden zuweilen auch be-
zogen auf die Staatsverschuldung angefithrt (Wolf et al. 2015). Die ,,Stiftung
fir die Rechte zukiinftiger Generationen® nennt Staatsverschuldung, Ren-
ten- oder Umweltpolitik als jene Themen, die von der derzeitigen Politik
zu Lasten zukiinftiger Generationen vernachldssigt wiirden (2017). Aus
diesen Uberlegungen konnte man daher - angewandt auf Deutschland -
schlielen, dass Eltern, denen Nachhaltigkeitsthemen durchaus wichtig sind
und die ihnen Sorge bereiten, haufiger andere Stimmen fiir ihre Kinder
abgeben als fiir sich selbst. Aufgrund von Datenlimitationen kénnen wir
die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen nur am Beispiel des Klima-
wandels empirisch priifen, wobei wir die Angst vor dem Klimawandel und
seinen Folgen sowie die dem Klimawandel zugeschriebene Salienz und die
eigene Positionierung zum Thema einbeziehen. Gleichwohl scheint uns das
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Thema ,Klimawandel“ sehr gut geeignet, da es im Vergleich zu anderen
»Zukunftsthemen® eine recht klare parteipolitische Verortung bei den Grii-
nen gibt.

Gerade diese substanziellen Argumente machen auch deutlich, dass es
eine beachtliche Herausforderung darstellt, Unterschiede zwischen den In-
teressen von Kindern und den eigenen Interessen zu erkennen und mit
dem Parteiensystem in eine sinnvolle Verbindung zu bringen. Wir erwarten
daher, dass Eltern, die ein starkes Interesse fiir Politik haben, auch eine
groflere Sensibilitat fiir die politischen Interessen ihrer Kinder besitzen
und daraus entsprechende Schliisse zur Parteiwahl ableiten. Auch sollte mit
hoherem Interesse eine starkere Wahrnehmung hinsichtlich der politischen
Debatten iiber Generationengerechtigkeit und der mdglichen negativen
Folgen aktueller Politikentscheidungen fiir nachwachsende Generationen
einhergehen. Das Gegenteil sollte auf Eltern mit geringerem Interesse an
Politik zutreffen, die daher eher den einfachen Weg — Kinderstimme gleich
Elternstimme - gehen sollten.

Interessen der Kinder zu erkennen, gerade auch dann, wenn sie von
den eigenen abweichen, sollte allerdings leichter sein, wenn in der Fami-
lie (hdufig) iiber Politik gesprochen wird. Die Bedeutung von familidren
Gesprdchen tiber Politik fiir politische (Wahl-)Entscheidungen ist wieder-
holt - und gerade auch von Riidiger Schmitt-Beck - aufgezeigt worden
(Faas/Schmitt-Beck 2010; Schmitt-Beck et al. 2012; Schmitt-Beck/Lup
2013; Schmitt-Beck/Partheymiiller 2016; Schmitt-Beck/Grill 2020; Schmitt-
Beck/Schnaudt 2023). Die Familie ist der Ort, an dem faktisch am haufigs-
ten iiber Politik gesprochen wird. Gleichwohl gibt es erhebliche Unterschie-
de zwischen Familien. Wir nehmen daher an, dass in Familien, in denen
(héufig) tber Politik gesprochen wird, Eltern die (anderen) Interessen
ihrer Kinder eher wahrnehmen und dies entsprechend auch haufiger in
differenziertes Wahlverhalten umsetzen als in Familien, in denen das nicht
oder seltener passiert. Allerdings konnte man ebenso vermuten, dass héufi-
ge Gespriche zu einer Konvergenz von Parteipriferenzen innerhalb von
Familien fithren konnten. Ob letztlich der Wahrnehmungseffekt (durch
politische Gesprache erfahren Eltern mehr iiber die andersgelagerten par-
teipolitischen Préferenzen ihrer Kinder und setzen diese entsprechend dif-
ferenziert um) oder der Sozialisationseffekt (mit der Haufigkeit politischer
Diskussionen im Haushalt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder die
parteipolitischen Préiferenzen der Eltern tibernehmen, weswegen wir selte-
ner differenzierendes Stimmverhalten sehen) iiberwiegt, wird die empiri-
sche Analyse zeigen.
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Bei alldem ist allerdings auch zu fragen, was Eltern sich iiberhaupt als
wihlbare Partei vorstellen konnen. Eltern mit einer starken Parteiidentifika-
tion sollten in geringerem Mafle dazu bereit sein, eine andere Wahl fiir ihre
Kinder zu treffen als parteilich ungebundene Eltern. Umgekehrt konnten
manche Eltern bei ihren eigenen Wahlentscheidungen bereits gelernt ha-
ben, Stimmen differenziert abzugeben. Schliefllich haben auch Erwachsene
bei Wahlen zum Deutschen Bundestag die Moglichkeit, mit ihrer Erst- und
Zweitstimme unterschiedliche Parteien zu wéhlen. Wir gehen davon aus,
dass Eltern, die selbst ihre Erst- und Zweitstimme splitten, auch eher ande-
re Voten fiir ihre Kinder abgeben als Eltern, die ein straight ticket abgeben,
also mit Erst- und Zweitstimme die gleiche Partei wahlen. Diese Erfahrung
mit Differenzierung sollte direkt auf die Differenzierungskompetenz in Be-
zug auf das stellvertretende Wahlrecht {ibertragbar sein. Allerdings wirft das
Stimmensplitting auch Fragen auf: Wenn ein Elternteil die Kinderstimme
der Partei gibt, die es mit der Erststimme (aber nicht mit der Zweitstimme)
wiahlt - ist das Gberhaupt differenzierendes Abstimmungsverhalten oder
nicht? Wir werden diesen Punkt in unseren weitergehenden Analysen be-
riicksichtigen.

Insgesamt gehen wir also davon aus, dass sieben Bedingungen die Wahr-
scheinlichkeit erhohen bzw. senken, dass Eltern bei einer stellvertretenden
Wahl fiir ihre Kinder von ihrem Ego-Wahlverhalten abweichen.

(1) Unterschiede beim Geschlecht zwischen Elternteil und Kind;

(2) das Alter des Kindes ebenso wie Altersunterschiede zwischen Elternteil
und Kind);

(3) die Angst vor dem Klimawandel, die ihm zugeschriebene Wichtigkeit
und eine entsprechende Positionierung;

(4) die Starke des politischen Interesses des Elternteils;

(5) die Haufigkeit politischer Gesprache im Haushalt;

(6) die Starke der Parteiidentifikation des Elternteils;

(7) eigenes Stimmensplitting.!®

13 Diese Liste ist dabei keineswegs erschopfend, sondern auch durch die Verfiigbarkeit
von Indikatoren in den von uns verwendeten Daten gepragt. So fehlen Informationen
iber die Wohnsituation der Kinder (gleicher Haushalt oder nicht?) und auch iiber
etwaige Unterschiede zwischen der Parteiwahl der jeweiligen Elternteile. Gerade
wenn sich die Eltern nicht einig sind, kénnte man vermuten, dass sich daraus auch
eine Motivation ergibt, Kinderstimmen zu verteilen. Das kénnen wir hier allerdings
nicht priifen.
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Unterschiede in der Stimmabgabe alleine sind zweifelsohne eine notwen-
dige Bedingung fiir weiterreichende Auswirkungen der Einfithrung eines
Familienwahlrechts auf den Ausgang von Wahlen und die Gestaltung von
Politik. Allerdings konnten sich die unterschiedlichen Stimmabgaben {iber
Eltern hinweg gegenseitig autheben, sodass letztlich per Saldo kein Effekt
tibrigbliebe. Allerdings haben wir an einigen Stellen schon angedeutet, dass
gerichtete Effekte erwartet werden konnten. Interessanterweise sind die
beiden (iiberparteilichen) Parlamentarier:innen-Initiativen im Deutschen
Bundestag 2003 und 2008 sehr vage hinsichtlich der konkreten Anliegen,
die die Rechte zukiinftiger Generationen in der alternden Gesellschaft be-
eintrichtigen. Die Ausfithrungen zu den Nachhaltigkeitsthemen, gerade
auch bezogen auf den Klimawandel, lassen allerdings erwarten, dass Eltern,
denen Nachhaltigkeitsthemen wichtig sind und die ihnen Sorge bereiten,
haufiger Parteien mit Nachhaltigkeitsfokus praferieren — und das wéren in
Deutschland vor allem die Griinen. Ebenso liefSe sich vermuten, dass Eltern
daran interessiert sind, ihren Kindern so wenig Staatsschulden wie méglich
zu hinterlassen - in diesem Fall konnte eine Kinderwahl etwa pro FDP,
die sich seit Jahren hinsichtlich Schuldenbremse am deutlichsten profiliert,
wahrscheinlicher werden. Allerdings konnen wir diese Mdglichkeit nicht
direkt tiberpriifen, da uns Angaben zur Priferenz zur Schuldenbremse im
Datensatz fehlen. Wir wollen die parteipolitischen Konsequenzen jedenfalls
im letzten Schritt unserer Analyse priifen, indem wir uns die die elterlichen
und die von ihnen abgegebenen Kinderstimmen im Kontrast anschauen,
um so ,Gewinner:innen“ und ,Verlierer:innen eines Familienwahlrechts
im Parteiensystem sichtbar machen zu kénnen.

3. Daten und Operationalisierung

Die German Longitudinal Election Study (GLES) gehort zu den grofiten
Unterfangen akademischer Wahlforschung weltweit. Sie ist {iber viele Jah-
re mafigeblich von Riidiger Schmitt-Beck als Principal Investigator der
Studie und zugleich als Vorsitzendem der Deutschen Gesellschaft fiir
Wabhlforschung gepragt worden (Schmitt-Beck et al. 2010b; Schmitt-Beck
2016). Aufgrund ihrer modularen Struktur erlaubt die GLES sowohl eine
querschnittliche Dauerbeobachtung einzelner Bundestagswahlen als auch
eine Beobachtung gerade von kurzfristiger Dynamik rund um Wahlen
iber Wahlen hinweg, insbesondere mittels der Rolling-Cross-Section-Kom-
ponente, zu deren Entwicklung und Etablierung in Deutschland Riidiger
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Schmitt-Beck in besonderer Weise beigetragen hat (Schmitt-Beck et al.
2006, 2010a; Partheymiiller et al. 2013; Staudt/Schmitt-Beck 2018). Die
GLES erlaubt es aber mittels eng getakteter Panel- und regelméafiiger (On-
line-)Querschnittsbefragungen ebenso, Ereignisse zwischen Wahlen zu be-
obachten und dabei auch neue Entwicklungen rund um Wahlen abzubil-
den.

Auch der vorliegende Beitrag basiert auf Daten, die im Rahmen der
GLES erhoben wurden. Konkret wurden in drei der regelméfSigen Online-
Querschnittsbefragungen (,Irackings“) Fragen rund um ein mdégliches Fa-
milienwahlrecht aufgenommen, namlich in das 50., 51. und 52. Tracking
(GLES 2022a, 2022b, 2022c), die im September 2021 (noch vor der Bundes-
tagswahl 2021), im Februar 2022 sowie im Juni 2022 im Feld waren und
an denen 1688, 1112 bzw. 1124 nach Alter, Geschlecht und Bildung quotierte
Befragte teilgenommen haben - insgesamt also rund 3900 Befragte.

In diesen drei Studien wurde nicht nur gefragt, welche Partei die Be-
fragten selbst mit Erst- und Zweitstimme wiéhlen wiirden (im Falle der
202ler-Befragung konkret bezogen auf die Bundestagswahl 2021, ansonsten
bei einer Bundestagswahl ,am nichsten Sonntag®). Vielmehr wurden sie
- unserer Kenntnis nach erstmals - auch gefragt, wie sie stellvertretend
fiir ihre Kinder Stimmen abgeben wiirden, sofern sie minderjéhrige Kinder
haben. Entsprechend erfolgte die einschldgige Abfrage zweistufig: Im ersten
Schritt wurde nach der Zahl minderjahriger Kinder gefragt (,Es gibt eine
Diskussion dariiber, dass Kinder keine Stimme bei der Bundestagswahl
haben, obwohl viele der aktuellen politischen Entscheidungen die Kinder
spater betreffen werden. Daher interessiert uns, ob Sie minderjahrige Kin-
der haben?“"). Im zweiten Schritt folgte einzeln fiir jedes minderjahrige
Kind die Frage: ,Wenn Sie bei der Bundestagswahl auch eine Stimme fiir
Thr (erstes/zweites/drittes/... ) minderjéhriges Kind hitten abgeben diirfen:
Welcher Partei hitten Sie die Zweitstimme gegeben?“ Die Fragen wurden in
dieser hypothetisch-riickschauenden Formulierung in allen drei verwende-
ten Studien so verwendet — lediglich in der ersten Studie (T50, September
2021) wurde nicht nach allen minderjahrigen Kindern, sondern nur nach
Kindern zwischen 6 und 17 Jahren gefragt. Entsprechend reduziert sich die
Zahl der Kinder in dieser Studie. Gleichwohl haben wir uns entschieden,

14 Als hochste Kategorie stand dabei ,,Ich habe 6 minderjahrige Kinder oder mehr* zur
Verfiigung, die aber de facto - sieche auch unten — von den Befragten nicht genutzt
wird und die auch fiir unsere Analysen ohne Relevanz ist.
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die drei Tracking-Studien trotz dieses kleinen Unterschieds zu kumulieren
und gemeinsam zu analysieren.

Uber die drei Befragungen hinweg zeigen sich dabei sehr stabile Muster:
Rund 78 Prozent der Befragten haben keine minderjahrigen Kinder, zwolf
Prozent haben eines, acht Prozent zwei, ein Prozent drei. Vier und mehr
minderjahrige Kinder zu haben, stellt eine absolute Ausnahme in unseren
Daten dar. Wir werden unsere Analysen daher auf Befragte konzentrieren,
die maximal drei minderjéhrige Kinder haben, und die anderen Befragten
ausschlieflen.®

Im Mittel haben unsere rund 3900 Befragten damit 0,33 minderjihrige
Kinder'é; bei denjenigen, die minderjéhrige Kinder haben, sind es im Mittel
1,48 an der Zahl. Insgesamt stehen uns Informationen zu 1530 minderjéh-
rigen Kindern iiber die drei Befragungen hinweg zur Verfiigung, die die
Grundlage fiir unsere Analysen bilden.

Fiir unsere Analysen haben wir uns fiir eine dyadische Betrachtung ent-
schieden, da uns einige kindspezifische Informationen zur Verfiigung ste-
hen (nicht zuletzt die elterliche Wahlentscheidung fiir jedes einzelne Kind).
Eine Datenzeile ist also eine Elternteil-Kind-Kombination. Wir fragen dem-
nach pro Kind, welche Partei die Eltern fiir das jeweilige Kind wihlen
wiirden und ob diese Wahl sich von der Partei, die das befragte Elternteil
fur sich selbst (mit der Zweitstimme) wahlen wirde, unterscheidet.”” Aller-
dings gewichten wir dabei grundsitzlich (umgekehrt proportional) nach

15 Das leicht abweichende Frageformat in der ersten der drei von uns betrachteten
Wellen - hier wurde nur nach Kindern ab sechs Jahren gefragt - fiihrt zu geringfiigi-
gen Unterschieden zwischen dieser ersten und den beiden anderen Wellen beziiglich
der berichteten Kinderzahl: Der Anteil der Befragten ohne Kinder (zwischen sechs
und 17 Jahren) liegt in der ersten Welle entsprechend etwas hoher als in den anderen
beiden Befragungen. Wenn man in den anderen beiden Befragungen das Mindestal-
ter eigener, minderjahriger Kinder auf sechs Jahre setzt (und damit der ersten Welle
angleicht), verschwinden die Unterschiede zwischen den Wellen. Fiir die im weiteren
Verlauf des Beitrags berichteten Ergebnisse hat dieser Unterschied zwischen den
Befragungswellen keine Auswirkungen. Um die Analyse auf eine moglichst breite
Basis zu stellen, nehmen wir daher auch minderjahrige Kinder im Alter unter sechs
Jahre in die Analyse auf, wo dies moglich ist.

16 Ohne Gewichtung sind es 0,39 Kinder, woraus sich dann auch die Anzahl der Kinder
insgesamt ergibt.

17 Als Erganzung wollen wir dabei auch betrachten, inwieweit die befragten Eltern
tberhaupt Angaben machen (kénnen) beziiglich der Partei, die sie fiir ihre Kinder
wihlen wiirden. In die Betrachtung gleicher oder ungleicher Stimmabgabe flieflen
dabei nur Befragte ein, die sowohl fiir sich selbst wie auch das jeweilige Kind eine
Partei nennen.
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der Kinderzahl, um korrekte Schliisse auf der Ebene der handelnden Eltern
ziehen zu konnen, wobei wir dieses ,Kindergewicht® mit dem im Datensatz
vorhandenen Représentativgewicht kombiniert haben.

Was unsere oben diskutierten unabhéngigen Variablen betrifft, greifen
wir auf verschiedene Merkmale zuriick, um damit abweichendes Wahlver-
halten in Verbindung bringen zu konnen. Teils sind dies Merkmale bezogen
auf die befragten Eltern(-teile), teils Angaben bezogen auf die einzelnen
Kinder, teils Merkmale der Dyaden. Bezogen auf die Kinder liegt uns deren
Alter und Geschlecht vor — das Geschlecht allerdings nur fiir die Trackings
T51 und T52.18 Bezogen auf das Alter der Kinder nutzen wir eine dichotome
Differenzierung, die kleine Kinder (bis zum Alter von neun Jahren) von
alteren Kindern (zehn bis 17 Jahre) unterscheidet. Um bezogen auf Alter
und Geschlecht auch Differenzen zu den Eltern bestimmen zu konnen,
benétigen wir auch fiir die Eltern Informationen zu deren Geschlecht
und Alter. Auch diesen Altersindikator haben wir dichotomisiert und unter-
scheiden ,junge“ Eltern (mit einer Altersdifferenz von maximal 30 Jahren)
von ,élteren® Eltern.

Was inhaltliche politische Differenzen zwischen Eltern und Kindern
betrifft, konzentrieren wir uns auf Wahrnehmungen rund um den Klima-
wandel. Tatsdchlich stehen uns in den Daten verschiedene Indikatoren zur
Verfiigung, angefangen bei der Angst vor dem Klimawandel (als Emotion,
siebenstufig erfasst von ,iiberhaupt keine Angst bis ,sehr grofle Angst®)
iber die Salienz des Themas (fiinfstufig erfasst, von ,jiiberhaupt nicht wich-
tig“ bis ,sehr wichtig“) bis hin zur Position zum Thema. Bei der Position
kommt eine elfstufige Skala zum FEinsatz, die von ,Vorrang fiir Bekdmpfung
des Klimawandels, auch wenn es dem Wirtschaftswachstum schadet® bis
Norrang fiir Wirtschaftswachstum, auch wenn es die Bekdmpfung des
Klimawandels erschwert® reicht. Um eine hohe Sensibilitét fiir den Klima-
wandel durch hohe Werte zu représentieren, haben wir die Skala gedreht.!”
Die verschiedenen Indikatoren hingen untereinander eng zusammen, wes-

18 In fritheren Versionen der verwendeten Datensitze gab es keine Kinder im Alter von
null Jahren; dieser Fehler konnte aber zwischenzeitlich behoben werden. Bei Replika-
tionen unserer Studie ist es daher wichtig, die neuesten Datensitze zu verwenden.

19 Im Tracking T50 wurde ein Split-Half-Experiment zu Positionen zum Klimawandel
implementiert, daher erhielt die Halfte der Befragten anstelle des genannten Items
ein Positionsissue mit den Endpunkten ,Politik miisste noch viel mehr fiir die Be-
kampfung des Klimawandels tun® bis ,Politik zur Bekdmpfung des Klimawandels
ist schon viel zu weit gegangen Wir nutzen fiir diese Befragten dieses Item, um sie
in der Analyse beriicksichtigen zu konnen. Unsere Ergebnisse werden davon nicht
substanziell beriihrt.
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wegen wir filr weitere Analysen auch einen gemeinsamen Faktor aus den
drei Dimensionen extrahieren, den wir schliefllich in vier Stufen entlang
der Quartile einteilen.

Dariiber hinaus nutzen wir das politische Interesse des befragten Eltern-
teils, das in den von uns verwendeten Daten auf einer fiinfstufigen Skala
von ,iiberhaupt nicht bis ,sehr stark erfasst wird, sowie die Gesprachs-
héufigkeit im personlichen Umfeld, die in Tagen pro Woche bezogen auf
die vergangene Woche erfasst wird.? Die Parteiidentifikation des befragten
Elternteils wird dreistufig erfragt: Ist eine solche Identifikation vorhanden?
Wenn ja, fiir welche Partei? Und wie stark ist diese, wobei diese Stérke
funfstufig erfasst wird. Wir haben daraus eine dreistufige Variable konstru-
iert, die ,,starke PI“ (sehr stark oder stark bei der verwendeten fiinfstufigen
Skala), ,schwache PI“ und ,keine PI“ unterscheidet. Um das (beabsichtigte)
Wabhlverhalten fiir Ego und Kinder sowie daraus abgeleitete Indikatoren,
etwa zum Stimmensplitting, zu erfassen, verwenden wir die einschligigen
Indikatoren aus den Daten; bei den Befragten selbst zunéchst bezogen auf
die Zweitstimme. Das Stimmensplitting wirft allerdings Fragen auf: Wenn
ein Elternteil die Kinderstimme der Partei gibt, die es mit der Erststimme
(aber nicht mit der Zweitstimme) wiahlt - ist das tiberhaupt differenzieren-
des Abstimmungsverhalten oder nicht?

Im Folgenden présentieren wir zunédchst deskriptive Befunde im Lichte
unserer formulierten Erwartungen, die wir dann abschlieflend in einem
multivariaten Modell priifen. Im letzten Schritt schauen wir uns parteipoli-
tische Verteilungen abweichender Stimmabgaben an.

4. Empirische Befunde
4.1 Unterschiede zwischen Ego- und stellvertretender Kinderwahl

Im ersten Schritt wollen wir uns der Frage widmen, ob Eltern tiberhaupt
bei einer stellvertretenden Stimmabgabe fiir ihre Kinder differenzieren
wiirden. Wir werden zunichst betrachten, ob die Befragten tiberhaupt Par-
teien nennen kénnen oder nennen wollen, die sie fiir ihre Kinder wéhlen
wiirden. Wie sich zeigt, stellt dies fiir die tiberwiltigende Mehrheit der

20 Die genaue Frageformulierung lautet dabei ,An wie vielen Tagen haben Sie sich in
der vergangenen Woche mit anderen Personen, z. B. Familienmitgliedern, befreunde-
ten oder bekannten Personen, uiber Politik/die Parteien unterhalten?” und bezieht
sich damit nicht nur auf die Familie im engeren Sinne.
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befragten Elternteile kein Problem dar. Uber die drei Befragungen hinweg
liegt der Anteil der Befragten, die explizit ,weif8 nicht“ bei der Frage nach
der stellvertretenden Parteiwahl fiir ihre Kinder sagen, bei nur 0,5 Prozent.
Bezieht man Verweigerungen mit ein, kommen weitere fiinf Prozent hin-
zu. Gerade im Vergleich zu den ,Weif8 nicht“-Anteilen bei den tiblichen,
befragtenbezogenen Sonntagsfragen sind das sehr geringe Anteile. Die Ein-
fithrung eines Familienwahlrechts wiirde also nicht daran scheitern, dass
die Elternteile nicht wiissten, was sie tun sollen.

Wenn wir uns der Frage zuwenden, ob die Eltern die ihnen zur Verfii-
gung stehenden Kinderstimmen der gleichen Partei geben wie die eigene
(Zweit-)Stimme, sehen wir erhebliche Anteile von Abweichungen, ndmlich
in rund einem Viertel der Fille (sieche Abbildung I). Auch wenn das eine
Minderheit ist, so kann man eben trotzdem nicht automatisch davon ausge-
hen, dass alle Eltern einfach nur ihre eigene Parteipréferenz auf die Kinder
tibertragen wiirden. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich im néchsten
Schritt zu fragen, von welchen Faktoren es abhingt, ob Eltern differenzie-
ren oder nicht.

Abbildung 1: Ubereinstimmung zwischen Zweitstimmen der Eltern- und
Kinderstimmen

80
L

Prozent
30 40 50 60 70
| | L L L

10 20
L |

0

Nein Ja
Elternstimme=Kinderstimme

Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse

4.2 Hintergriinde abweichender Stimmabgaben
Bei der Betrachtung der Hintergriinde starten wir mit einem Nullbefund:

Beziiglich des Geschlechts zeigen sich keine signifikanten Unterschiede,
weder bezogen auf das Geschlecht der Kinder noch der Eltern. Auch
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in Kombination beider Geschlechter lassen sich keine bemerkenswerten
Unterschiede ausmachen: Das Geschlecht bleibt, in welcher Form auch im-
mer, ohne Einfluss auf abweichendes Stimmverhalten - entsprechend wei-
sen wir die Ergebnisse hier auch nicht gesondert aus.

Die Reihe von Nullergebnissen setzt sich zundchst auch beim Alter der
Kinder fort. Unsere formulierte Erwartung, dass mit steigendem Alter
der Kinder auch die Wahrnehmung deren eigener (und anderer) Interes-
sen und damit verbunden die Wahrscheinlichkeit eines differenzierenden
Wahlverhaltens steigt, bestétigt sich nicht. Mit dem Alter des Kindes sind
keine Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit verbunden, die Kinderstim-
men anders abzugeben als die eigene Stimme.

Abbildung 2: Anteile der Befragten mit differenzierender Stimmabgabe nach
Altersdifferenz zwischen Eltern und Kindern

Prozent
15 20 25 30 35 40
! L L L ! L
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N

5
)

<=30 >30
Altersdifferenz Eltern/Kind in Jahren

Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse

Das Bild &ndert sich, wenn man statt des Alters des Kindes die Altersdiffe-
renz zwischen Eltern und Kindern zugrunde legt, wie Abbildung 2 zeigt.
Junge Eltern (bei denen der Altersabstand zu ihren Kindern maximal 30
Jahre betrégt) differenzieren dabei hdufiger (ndmlich in rund 30 Prozent
der Fille) bei der Abgabe der eigenen und der Kinderstimmen als éltere
Eltern. Der Unterschied liegt bei rund sieben Prozentpunkten und ist auch
statistisch signifikant. Die Richtung des Unterschieds lduft allerdings unse-
ren Erwartungen zuwider: Wir hatten oben vermutet, dass mit zunehmen-
der Altersdistanz die Wahrscheinlichkeit der Differenzierung ansteigt, aber
das Gegenteil ist der Fall. Zu vermuten ist, dass der Unterschied mit ande-
ren Faktoren, etwa dem Vorhandensein einer (starken) Parteiidentifikation
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oder auch dem eigenen Stimmensplitting zu tun hat; wir kommen darauf
zuriick.?!

Abbildung 3: Anteile mit differenzierender Stimmabgabe nach Emotionen
und Einstellungen zum Klimawandel
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Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse

Wir hatten oben argumentiert, dass diese sozialstrukturellen Faktoren -
Alter, Geschlecht - nur Proxys fiir substanzielle Unterschiede zwischen
Eltern und Kindern sein konnten und dass diese substanziellen Treiber
Nachhaltigkeitsthemen, allen voran der Klimawandel, sein konnten. Abbil-
dung 3 zeigt die Ergebnisse — sowohl getrennt fiir die einzelnen Dimensio-

21 Auch wenn man anstelle der Altersdifferenz das Alter der Eltern (in dichotomisierter
Weise: bis 40 vs. iiber 40) als Unterscheidungsmerkmal verwendet, lisst sich ein
signifikanter Unterschied bei der Wahrscheinlichkeit differenzierenden Stimmverhal-
tens feststellen. Allerdings ist der Effekt stirker, wenn man die Altersdifferenz nimmt;
die Differenz setzt sich auch bei gleichzeitiger Betrachtung beider Faktoren ,durch®
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nen (Angst, Salienz, Position) als auch fiir die extrahierte und dann in
vier Gruppen aufgeteilte Faktorlosung. In allen Fillen sehen wir deutliche
Unterschiede, die zudem einem umgekehrt u-férmigen Muster folgen: Mit
steigender Angst bzw. Salienz bzw. Positionierung steigt zunéchst der Anteil
an differenzierendem Abstimmungsverhalten, um dann allerdings wieder
zuriickzugehen, wenn das obere Ende der jeweiligen Skala erreicht wird.
Gerade bei den extrahierten Faktorwerten wird das Muster besonders deut-
lich: Wenn dem Thema Klimawandel nur geringe Bedeutung beigemessen
wird, resultiert daraus auch sehr selten ein differenzierendes Stimmverhal-
ten. Wird dem Thema sehr hohe Bedeutung beigemessen, ist dem ebenfalls
so — allerdings aufgrund der Tatsache, dass dann auch die eigene Partei-
praferenz entsprechend angepasst wird. Wenn Eltern den Klimawandel
hochst besorgniserregend finden, werden sie selbst vermutlich ,,griin® wah-
len und daher auch fiir ihre Kinder von dieser Wahl nicht abweichen. Bei
mittlerer Sorge ist es hingegen so, dass wohl fiir die Kinder Anpassungen
vorgenommen werden, fiir die eigene Stimme aber nicht - und in der
Folge resultieren dort die hochsten Abweichungen zwischen eigenen und
Kinderstimmen.

Unsere auf sozialstrukturellen Unterschieden basierenden Uberlegungen
haben sich also so nicht bestitigt, jene bezogen auf den Klimawandel
dagegen schon. Wir hatten auch argumentiert, dass es sehr herausfordernd
ist, die ggf. gegensitzlichen Interessen der Kinder zu erkennen. Vor diesem
Hintergrund hatten wir Uberlegungen bezogen auf politisches Interesse
und Gesprachshéufigkeiten formuliert, die genau das erleichtern konnten.
Allerdings bestitigen sich auch diese Uberlegungen bezogen auf das politi-
sche Interesse nicht. Die Anteile differenzierenden Stimmverhaltens variie-
ren nicht in Abhidngigkeit vom politischen Interesse des Elternteils, daher
weisen wir die Ergebnisse auch nicht aus.

Anders stellt sich das Bild dar, wenn wir uns der Haufigkeit politischer
Gesprache zuwenden, die in den von uns verwendeten Daten mit ,Tagen
pro Woche® erfasst werden. Abbildung 4 zeigt die entsprechenden Ergeb-
nisse. Auf der linken Seite wird die Gesprachshaufigkeit differenziert be-
trachtet nach einzelnen Tagen. Allerdings wird dabei vor allem ein Sprung
sichtbar — ndmlich zwischen null und allen anderen Tagen. Die Unterschie-
de zwischen den anderen Hiufigkeitsnennungen folgen keinem systemati-
schen Muster. Entsprechend liegt der Fokus im rechten Teil der Grafik
nochmals genau auf diesem Unterschied: Werden politische Gespriache
gefithrt oder nicht? Wo dies der Fall ist, liegt der Anteil differenzierender
Stimmabgaben bei 28 Prozent und damit rund sieben Prozentpunkte hoher
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als in Familien, in denen keine Gespriche tiber Politik stattfinden. Politi-
sche Gesprache haben also einen bedeutsamen Einfluss auf die politische
Einstellungs- und Verhaltenswelt von Familien und Kindern.

Abbildung 4: Anteile mit differenzierender Stimmabgabe nach Existenz und
Hiufigkeit politischer Gesprédche im Haushalt
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Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse

Schliellich schauen wir uns Faktoren an, die einem differenzierenden Ab-
stimmungsverhalten entgegenstehen oder dies erleichtern. Die Parteiidenti-
fikation als Wahrnehmungsfilter sollte eine hemmende Wirkung entfalten,
wenn es um differenzierendes Stimmverhalten geht; umgekehrt konnte
ein eingeiibtes Stimmensplitting bei der Abgabe der eigenen Erst- und
Zweitstimme eine differenzierte Stimmabgabe zwischen eigenen und Kin-
derstimmen erleichtern.

Das fiir die Parteiidentifikation resultierende Muster zeigt Abbildung 5 -
und unsere formulierte Erwartung wird hier klar bestétigt. Bei Elternteilen
mit starker Parteiidentifikation konnen wir bei nur rund 20 Prozent der
Falle ein differenzierendes Stimmverhalten beobachten; bei schwacher oder
keiner Parteiidentifikation dagegen in rund einem Drittel der Fille. Der
Wahrnehmungsfilter der Parteiidentifikation wirkt also in durchaus starker
Art und Weise.
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Abbildung 5: Anteile mit differenzierender Stimmabgabe nach Existenz und
Stirke einer Parteiidentifikation des befragten Elternteils
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Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse

Die stirksten Abweichungen finden wir allerdings beim Stimmensplitting:
Wer selbst mit Erst- und Zweitstimme verschiedene Parteien wihlt, splittet
auch eher zwischen sich und seinen Kindern (Abbildung 6): Uber die Half-
te derer, die selbst Stimmen splitten, tut dies auch zwischen sich und den
Kindern. Umgekehrt gilt: Wer Erst- und Zweitstimme der gleichen Partei
gibt, der wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Kinderstimme
dieser Partei geben. Der Anteil differenzierenden Stimmverhaltens liegt in
diesen Fallen nur bei rund 13 Prozent.

Abbildung 6: Anteile mit differenzierender Stimmabgabe nach eigenem
Splitting-Verhalten des befragten Elternteils
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Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse
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Allerdings haben wir oben schon darauf hingewiesen, dass mit dem Fak-
tor des elterlichen Stimmensplittings auch weiterreichende konzeptionelle
Fragen verbunden sind. Kann man noch von differenzierendem Stimmver-
halten sprechen, wenn mit der Kinderstimme die Partei gewéhlt wird, die
das Elternteil mit seiner Erststimme wiéhlt? In den bisherigen Ergebnispra-
sentationen sind wir davon ausgegangen, dass jede Abweichung von der
elterlichen Zweitstimme bereits eine Differenzierung darstellt.

Abbildung 7 trigt diesem Umstand Rechnung, indem die abhéngige
Variable dreigeteilt wird. Wird mit der Kinderstimme die Partei gewahlt,
die der Befragte mit der eigenen Zweitstimme wiéhlt oder aber mit der
eigenen Erststimme (was nur im Falle von eigenem Stimmensplitting zu
Unterschieden fithren kann)? Oder wird mit der Kinderstimme eine génz-
lich andere Partei gewdhlt? In dieser detaillierteren Betrachtung zeigt sich,
dass der Anteil der Elternteile, die eine andere Partei wéhlen, die sie weder
mit Erst- noch Zweitstimme wiéhlen, in beiden Féllen bei rund 13 Prozent
liegt. Die verbleibenden Prozente verteilen sich im Falle von Stimmensplit-
ter:innen, was die Kinderstimmen betriftt, zu anndhernd gleichen Teilen
auf die eigene Erst- bzw. Zweitstimme.

Abbildung 7: Kongruenz der Kinderstimmen zur eigenen Erst- und
Zweitstimme nach eigenem Splitting-Verhalten des befragten
Elternteils

N

1

L

Prozent
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
L

nein ja
Befragter splittet eigene Erst- und Zweitstimme

gleiche Partei wie Zweitstimme
I gleiche Partei wie Erststimme
I andere Partei

Quelle: T50, T51, T52; gewichtete Ergebnisse

Splittenden Elternteilen stehen also offenkundig auch fiir die Kinder zwei
Alternativen zur Verfiigung, die sie auch zu gleichen Teilen nutzen. Wie
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sinnvoll das letztlich sein kann, darf man dabei durchaus infrage stellen,
denn worin soll die Gemeinsamkeit zwischen der Wahl einer Person im
Wahlkreis (mit der eigenen Erststimme) und der stellvertretenden Zweit-
stimme fiir die Kinder liegen? Man konnte hier an das Schmitt-Beck’sche
»Denn sie wissen nicht, was sie tun® bezogen auf das Wissen der Bevol-
kerung iiber die Bedeutung von Erst- und Zweitstimmen denken (1993).
Ebenso méglich erscheint aber, dass die eigene Zweitstimme moglicherwei-
se ,strategischer” vergeben wird als die Erst- und die Kinderstimme - in
dem Fall aber wire es nicht korrekt, von differenzierendem Stimmverhalten
zu sprechen, das nur die elterliche Zweitstimme in den Blick nimmt.

Insgesamt zeigen diese Befunde jedenfalls auch, dass die stellvertreten-
den Kinderstimmen fiir die iiberwiegende Zahl der stimmgebenden Eltern-
teile auch ,wahlbar® sein miissen. Das zeigen auch weitergehende Analysen
mit den Bewertungen der Parteien auf den iiblichen -5/+5-Skalometern:
Von Befragten, die fiir sich eine andere Partei wihlen als fiir ihre Kinder,
werden beide Parteien mit anndhernd identischen Skalometer-Werten be-
wertet; der Unterschied betrdgt gerade einmal 0,08 Punkte. Das ist sogar
weniger als der Unterschied in den Skalometer-Bewertungen bei Stimmen-
splitter:innen zwischen deren mit Erst- bzw. Zweitstimme gew&hlten Partei-
en.” Differenzierendes Wahlverhalten ist also moglich und auch empirisch
erwartbar im Falle der Einfithrung eines Familienwahlrechts, allerdings
muss aus Sicht der stimmgebenden Elternteile alles im Rahmen dessen
bleiben, was sie grundsitzlich gut finden.

4.3 Multivariate Betrachtung der Hintergriinde abweichender
Stimmabgaben

BeschliefSen wollen wir diesen Teil unserer Analyse, indem wir die présen-
tierten deskriptiven Ergebnisse in einem multivariaten Modell auf ihre
Robustheit priifen. Tabelle 1 zeigt die Resultate logistischer Regression in
zwei Varianten: In der ersten Spalte ist die abhdngige Variable die Abwei-
chung von der elterlichen Zweitstimme; in der zweiten Spalte gilt eine
Abweichung nur dann als solche, wenn eine Partei gewéhlt wird, die das
befragte Elternteil weder mit der Erst- noch mit der Zweitstimme wiahlt.

22 Die mit der Erststimme gewihlte Partei wird dabei sogar leicht (ndmlich um 0,24
Punkte) besser bewertet als die mit der Zweitstimme gewéhlte Partei, was fiir einen
starker strategischen Einsatz der Zweitstimme sprechen konnte.
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Als unabhéngige Variablen haben wir alle Variablen einbezogen, die in der
deskriptiven Betrachtung signifikante Unterschiede produziert haben.??

Die Ergebnisse beider Modelle sind an vielen Stellen sehr dhnlich. Bei
einer grofien Altersdifferenz zwischen Ego und Kind (also ,alteren Eltern®
sinkt die Wahrscheinlichkeit einer abweichenden Kinderstimme; wenn in
der Familie iiber Politik gesprochen wird, erhdht sie sich hingegen signifi-
kant. Eltern mit einer starken Parteiidentifikation neigen eher nicht dazu,
fiir ein Kind anders zu wihlen als fiir sich selbst. Auch im multivariaten
Modell zeigt sich der kurvilineare Zusammenhang zwischen der elterlichen
Haltung zum Klimawandel und abweichender Stimmabgabe: Elternteile,
die dem Klimawandel eine sehr niedrige oder sehr hohe Bedeutung bei-
messen, vergeben die Kinderstimme eher genauso wie die eigene. Aller-
dings ist der Effekt bei sehr hoher Salienz im zweiten Modell knapp nicht
signifikant. Das bedeutet umgekehrt: Es sind Personen, die gegeniiber dem
Klimawandel eine mittlere Position einnehmen, die in stirkerem Mafle
dazu neigen, fiir ihr Kind eine andere Stimme abzugeben als fiir sich selbst.

Der mit Abstand stérkste Effekt geht - zumindest im ersten Modell -
vom eigenen Splitting-Verhalten des Elternteils aus. Eltern, die selbst unter-
schiedliche Parteien mit ihrer Erst- und Zeitstimme wahlen, sind auch eher
bereit, auch fiir ihr Kind einer anderen Partei die Stimme zu geben. Im
zweiten Modell verschwindet dieser Effekt allerdings, was bedeutet: Auch
bei Stimmensplitter:innen ist es nicht so, dass sie mit hoherer Wahrschein-
lichkeit eine andere Partei jenseits der eigenen Erst- und Zweitstimme
wahlen, sie nutzen nur eben sowohl die Partei ihrer Erst- als auch die Partei
ihrer Zweitstimme fiir die zu vergebende Kinderstimme.

Da alle Variablen im Modell einen Wertebereich von 0 bis 1 haben, kén-
nen wir die Effektstirken auch untereinander vergleichen. Dominiert wird
das erste Modell von der Splitting-Variable, die dann im zweiten Modell al-
lerdings verschwindet. Von den folgenden Variablen ist vor allem eine sehr
niedrige Bedeutung des Klimawandels ein starker Einflussfaktor, aber auch
Gespriche iiber Politik sowie die Starke der eigenen Parteiidentifikation.

23 Wir haben auch Modelle mit den weiteren Variablen geschatzt; diese weiteren Fakto-
ren — Geschlecht, Geschlechtsunterschied, politisches Interesse, Alter des Kindes -
bleiben insignifikant.
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Tabelle 1: Faktoren, die abweichende Stimmabgabe zwischen eigenen und
Kinderstimmen erkldren kénnen (logistisches Regressionsmodell,

b-Koeffizienten)

Kinderstimme wird einer anderen Partei ge-
geben als jener, die Befragte:r...

mit eigener Zweit-
stimme wiéhlt

mit eigener Erst- oder
Zweitstimme wahlt

b b
Altere Eltern (Altersdifferenz Kind/Eltern > 30) -0,31% -0,53%*
Politische Gespriche im persénlichen Umfeld an 0,58* 0,80**
mind. einem Tag der vergangenen Woche
Starke Parteiidentifikation -0,45** -0,72%%*
Bedeutung Klimawandel (Ref: eher hoch)
Sehr niedrig -0,70%* -0,85%*
Eher niedrig -0,40 -0,20
Sehr hoch -0,49* -0,38
Befragte splittet eigene Erst- und Zweitstimme 2,140%% -0,10
Konstante -1,60*** -1,59%%*
N 1130 1130

Hinweis: Alle unabhéngigen Variablen haben einen Wertebereich von 0/1.

Quelle: T50, T51, T52

4.4 Gewinnerinnen und Verliererinnen eines Familienwahlrechts im

Parteiensystem?

In 27 Prozent aller Félle geben Eltern fiir ihr Kind eine Stimme ab, die nicht
mit der Partei iibereinstimmt, die sie mit ihrer eigenen Zweitstimme wiah-
len. Ob davon manche Parteien mehr als andere profitieren oder ob sich
die Effekte per Saldo wieder ausgleichen - der Antwort auf diese fiir die
politische Akzeptanz und Durchsetzbarkeit wohl zentrale Frage widmen

wir uns im letzten Teil unserer Analyse.
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Tabelle 2: Verteilungen von Eltern- und Kinderstimmen auf Parteien

Zweitstim-  Haltequote Abwei- Kinder-
me Befragte  (Eltern- = chungs-  Elternstim-  stimmen Differenz
mit min- Kinder-  quote (100- me bei Ab- bei Abwei-  Prozent-
derj.Kind  stimme) Haltequ.)  weichung chung punkte
1 2 3 4 5 6
CDU/CSU 16,8 76,3 23,7 13,6 12,9 -0,7
SPD 22,7 70,9 29,1 22,7 20,2 -2,5
FDP 13,8 57,6 42,4 21,4 12,2 -9,2
Griine 15,8 77,4 23,6 13,0 32,3 +19,3
Die Linke 8,1 68,4 31,6 9,9 10,4 +0,5
AfD 16,6 79,5 20,5 12,0 7,4 -4,6
Sonstige 6,4 72,7 27,3 7,4 4,6 -2,8

Hinweis: Alle Ergebnisse sind repréasentativ gewichtet, das bedeutet: Bei Eltern mit
mehreren minderjahrigen Kindern geht jede Stimme hier — im Gegensatz zu vorheri-
gen Analysen — mit vollem Gewicht ein, wie es auch bei Wahlen der Fall wire.

Quelle: T50, T51, T52

Wenn wir uns dem Phédnomen im ersten Schritt erneut deskriptiv nahern
und uns die haufigsten Kombinationen von Eltern- und Kinderstimmen bei
den ,Wechsler:innen® anschauen, so finden wir als hdufigste Kombination
~SPD (Eltern)/Griine (Kind“).2* Diese Kombination betrifft 12,9 Prozent
der Wechsel, also rund jeden achten Wechsel. Weitere haufige Kombina-
tionen sind ,FDP (Eltern)/Griine (Kind)“ mit 9,2 Prozent und ,Union
(Eltern)/SPD (Kind)“ mit 5,9 Prozent, gefolgt von ,SPD (Eltern)/Union
(Kind)“ mit 5,4 Prozent. Alle anderen Kombinationen ,scheitern“ an der
Finf-Prozent-Hiirde; diese vier Kombinationen sind fiir knapp ein Drittel
aller Wechsel verantwortlich. Das bedeutet natiirlich umgekehrt, dass es
sehr verschiedene Formen von Wechseln gibt, die sich breit auf alle mégli-
chen Kombinationen verteilen.

Was das insgesamt fiir die einzelnen Parteien bedeutet, zeigt Tabelle
2 anhand verschiedener Verteilungen von Parteistimmen. Was also sind
die Konsequenzen einer moglichen Einfithrung eines Familienwahlrechts,

24 Die Analysen in diesem Teil sind repréasentativ gewichtet; was bedeutet: Bei Eltern
mit mehreren minderjahrigen Kindern geht jede Stimme - im Gegensatz zu vorheri-
gen Analysen — mit vollem Gewicht ein, wie es auch bei Wahlen der Fall wére. Zudem
scheint ein ergdnzender Hinweis angebracht: Auch wenn die Werte reprasentativ
gewichtet sind, so basieren sie doch auf einem Online-Access-Panel, also keiner
Zufallsstichprobe und konnen in der Folge gewissen systematischen Verzerrungen
unterliegen.
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wobei uns insbesondere die Unterschiede zwischen Eltern- und Kinder-
stimmen interessieren. Die Verteilung der Zweitstimmen von Eltern mit
minderjdhrigen Kindern in der ersten Spalte dient dabei eher der Illustrati-
on, bestitigt aber auch, dass sich diese Verteilung nicht fundamental etwa
vom Ausgang der Bundestagswahl 2021 unterscheidet.?

Die Werte in den Spalten 2 und 3 kniipfen unmittelbar an Abbildung 1
oben an. Der oben ausgewiesene Wert von 27 Prozent an Abweichungen
zwischen Eltern- und Kinderstimmen findet sich in der nach Parteien
aufgeteilten Perspektive nicht iiberall in gleicher Weise (Spalte 1 in Tabelle
2). Sehr nah am Gesamtwert von 27 Prozent liegen die Abweichungsquoten
bei jenen Elternteilen, die mit ihrer Zweitstimme die SPD (29,1 Prozent)
oder sonstige Parteien (27,3 Prozent) wihlen. Demgegeniiber steht die FDP
mit einer Abweichungsquote von 42,4 Prozent, wobei gerade Zweitstimmen
tiir die FDP héufig unter strategischen Gesichtspunkten abgegeben werden.
Auch bei der Linkspartei liegt die Abweichungsquote mit 31,6 Prozent iiber
dem Durchschnitt. Umgekehrt liegen die Abweichungsquoten bei den Grii-
nen (23,6 Prozent), der Union (23,7 Prozent) und insbesondere der AfD
(20,5 Prozent) unter dem Durchschnitt. Eine hohe Haltequote zu haben,
reduziert dabei naturlich die Wahrscheinlichkeit, zu den Verlierer:innen
eines Familienwahlrechts zu gehdren — und umgekehrt.

Eine Garantie ist es aber keineswegs. Diesem Aspekt konnen wir uns
aber natiirlich genauer widmen, indem wir uns die Personen, die zwischen
eigenen und Kinderstimmen differenzieren, genauer in der jeweiligen Par-
teiwahl anschauen. Dieser Logik folgen die Spalten 4 und 5: Spalte 4 zeigt,
welche Partei die Wechsler:innen mit der eigenen Stimme wiahlen, wihrend
Spalte 5 die Verteilung der Kinderstimmen zeigt; Spalte 6 schliellich zeigt
die Differenz zwischen beiden.

Offenkundig wiren die Griinen, wie wir es oben auch als Erwartung
im Lichte unserer Nachhaltigkeitsargumente formuliert hatten, die gréfiten
Gewinnerinnen eines Familienwahlrechts. Knapp ein Drittel aller abwei-
chenden Kinderstimmen wiirden an die Griinen vergeben; in Verbindung
mit dem Umstand, dass unterdurchschnittlich viele Griinen-Wihler:innen
fir ihre Kinder anders wiéhlen wiirden als fiir sich selbst, steht fiir die
Griinen ein deutlicher Gewinn per Saldo zu Buche. Damit stehen die
Griinen allerdings alleine, denn fiir alle anderen Parteien stehen bestenfalls

25 Sie spiegelt allerdings auch einen bekannten Bias von Online-Panels trotz reprasenta-
tiver Gewichtung wider, denn der Anteil der Union liegt (wohl) zu niedrig, wahrend
gerade der Anteil der AfD eher zu hoch liegt.
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marginale Gewinne (wie im Falle der Linken) oder gar per Saldo Verluste -
teils erheblicher Groéf3enordnung - da.

Die Griinde fiir die gemischten Bilanzen sind allerdings bei den einzel-
nen Parteien durchaus verschieden: Bei der SPD etwa ist insgesamt viel
Bewegung zu beobachten: Sie steht, was den Zuwachs durch Kinderstim-
men betrifft, mit rund 20 Prozent auf Platz 2 hinter den Grunen, ist aber
zugleich auch die Partei, die mit 23 Prozent die stirksten Einbuflen zu
verzeichnen hat. Auch bei Union und Linken halten sich Gewinne und
Verluste in etwa die Waage, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau.
Zudem ist die Haltequote der Union recht hoch.

Eindeutige Verliererinnen eines Familienwahlrechts — zumindest im zeit-
lichen Kontext der Bundestagswahl 2021 — wiren die AfD und mehr noch
die FDP. Beide geben deutlich mehr Elternstimmen ab als sie durch Kin-
derstimmen hinzugewinnen, was negativen Salden von fiinf (AfD) bzw.
sogar zehn Prozentpunkten (FDP) entspricht; hinzu kommt im Falle der
FDP eine sehr niedrige Haltequote.

5. Schlussfolgerungen

Die deutsche Gesellschaft altert. Damit verschieben sich auch die politi-
schen Gewichte zugunsten dlterer zu Lasten jlingerer Generationen. Politi-
sche Parteien, die Wahlen gewinnen mdchten, haben somit immer grofier
werdende Anreize, politische Angebote zu machen, die die Interessen al-
terer Menschen bedienen. Vor diesem Hintergrund wird von politischen
Akteur:innen und Lobby-Organisationen zunehmend die Problematik der
Generationengerechtigkeit politisiert. Die aktuellen Diskussionen um die
Absenkung des Wahlalters zeugen davon, aber eine solche Absenkung steht
als Option nicht allein.

Der vorliegende Beitrag widmet sich einer weitaus radikaleren Reform-
option, namlich der Einfiihrung eines Familienwahlrechts. Hier stiinde
allen Biirger:innen das Wahlrecht ab Geburt zu, wiirde aber bis zur Errei-
chung der jeweils geltenden Altersgrenze stellvertretend von den Eltern
ausgeiibt. Jurist:innen sind sich hochst uneinig, ob eine solche Reform
verfassungskonform wire oder nicht. Allerdings gibt es auch ernsthafte Be-
denken, die selbst von zivilgesellschaftlichen Organisationen geteilt werden,
deren explizites Ziel die Herstellung von mehr Generationengerechtigkeit
ist: Eltern wiirden das Familienwahlrecht nur nutzen, um ihre eigenen
Politikpriferenzen zu multiplizieren, indem sie einfach eins zu eins ihre
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Stimme auf die Kinder iibertragen. Studien dazu gibt es bislang allerdings
nicht.

Drei Fragen standen im Fokus unseres Beitrags: Erstens, wiirden Eltern
die Familienstimme nur nutzen, um ihren eigenen Priferenzen mehr Ge-
wicht zu geben; zweitens, gibt es Faktoren, die systematisch beeinflussen,
ob Eltern bereit sind, fiir ihre Kinder anders zu wiahlen als fiir sich selbst;
drittens, welche Folgen hitte ein Familienwahlrecht fiir das Abschneiden
einzelner Parteien?

Zum ersten Punkt zeigen unsere Ergebnisse, dass in 27 Prozent der
Eltern-Kind-Dyaden Elternteile fiir ihre Kinder eine Stimme abgeben, die
nicht mit ihrer eigenen Zweitstimme iibereinstimmt. Diese nicht unerheb-
liche Abweichungsquote zeugt unserer Meinung nach davon, dass Eltern
bei Einfithrung eines Familienwahlrechts nicht nur ihre eigenen Stimmen
multiplizieren wiirden. Dies gilt umso mehr, als es durchaus gute Griinde
fiir genuine Ubereinstimmungen in der Parteipriferenz zwischen Eltern
und Kindern gibt. Zweitens, Eltern sind vor allem dann wechselbereit,
wenn in der Familie iiber Politik gesprochen wird. Eltern, die sich mit
ihren Kindern iiber Politik unterhalten, sind offensichtlich besser tiber die
Kinderpriferenzen informiert und setzen diese dann auch an der Wahl-
urne hdufiger um. Eltern mit einem geringeren Altersabstand zu ihrem
Nachwuchs sind eher bereit, fiir ihre Kinder zu splitten als ,éltere“ Eltern.
Dieser Effekt korreliert mit anderen Befunden: Eine starke Parteiidentifi-
kation senkt die Neigung, fiir ein Kind anders zu wiéhlen als fiir sich
selbst. Mit der Intensitdt der Parteibindung steigen wohl die individuellen
Kosten, tatsdchlich eine andere Partei fiir das eigene Kind zu wiahlen. Bei
Einstellungen zum Klimawandel - unserem Beispiel fiir die in der Literatur
genannten ,Zukunftsthemen® - sind es vor allem Elternteile, die diesem
Thema eine mittlere Salienz zuweisen, die haufiger Stimmen differenzieren.
Eltern, denen der Klimawandel keine oder nur geringe Sorgen bereitet,
haben dagegen offenkundig keinen Anreiz, dieses Thema zum Motiv der
stellvertretenden Wahl zu machen. Elternteile, die hingegen starke Angste
duflern und dem Thema selbst eine hohe Bedeutung zuweisen, entscheiden
sich fur sich selbst sowie fur das Kind fur die Partei, der sie die hochste
Kompetenz zuweisen, dieses Zukunftsthema anzugehen.

Die starksten Abweichungen finden wir beim Stimmensplitting - ein
Faktor, der ebenfalls mit dem Alter zusammenhangt: Uber die Halfte derer,
die selbst Stimmen splitten, tut dies auch zwischen der eigenen Zweitstim-
me und der Stimme fiir die Kinder. Allerdings muss man fragen: Kann man
noch von differenzierendem Stimmverhalten sprechen, wenn mit der Kin-
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derstimme die Partei gewdhlt wird, die das Elternteil mit seiner Erststimme
wihlt? Dazu passt auch unser Befund, dass Eltern nur dann abweichend
fiir das Kind wiahlen, wenn diese abweichende Partei ihnen grundsatzlich
sympathisch ist. Stimmensplitting findet also innerhalb gewisser Grenzen
statt. Es ist aufgrund unserer Analysen nicht zu erwarten, dass Eltern fiir
ihr Kind eine Partei wéhlen, die fiir sie selbst iiberhaupt nicht wahlbar ist.

Was den dritten Punkt betrifft, so hitte die Einfiihrung eines Famili-
enwahlrechts durchaus politische Konsequenzen. Die Griinen wéren als
Partei die grofite Gewinnerin, die FDP die grofite Verliererin eines Fami-
lienwahlrechtes. Auch an die AfD werden Kinderstimmen eher seltener
vergeben. Bei allen anderen Parteien sind Verluste (CDU/CSU und SPD)
bzw. Gewinne (Die Linke) eher gering, sodass sie im Kontext der alternden
Gesellschaft, in der Wiéhler:innen ohne minderjahrige Kinder die iibergro-
3e Mehrheit stellen, eher nicht ins Gewicht fallen.

Natiirlich haben unsere Analysen Limitationen. Zunichst fehlt uns eine
Information iiber die Wahlabsicht des/der Partner:in im Haushalt. Vielleicht
stimmen Elternteile fiir ihr Kind entgegen ihrer eigenen Parteipraferenz, aber
in Ubereinstimmung mit dem Wahlverhalten des/der Partner:in? Leider
kénnen wir aufgrund unserer Datenbasis nicht @iberpriifen, wie in Familien
mit unterschiedlichen Parteipréiferenzen zwischen den Elternteilen Kinder-
stimmen vergeben werden, was aber ein wichtiger Punkt in der Debatte ist,
denn genau solche ,,praktischen Fragen werden immer gegen ein Familien-
wahlrecht angefiihrt. Zudem konnten wir die Salienz sogenannter Zukunfts-
themen nur am Beispiel der Einstellungen zum Klimawandel iiberpriifen, da
uns hinsichtlich anderer Themen wie Digitalisierung oder Bildungspolitik
entsprechende Indikatoren fehlen. Schlussendlich sind Antworten in einer
Befragung auch nicht zwingend identisch mit tatsichlichen Stimmabgaben
unter der Bedingung eines tatsdchlich geltenden Familienrechts. Dennoch
glauben wir, mit diesem Beitrag eine erste Anndherung an die Frage, wie und
unter welchen Bedingungen Eltern fiir ihre Kinder stimmen wiirden, geleistet
zu haben, der weitere Studien folgen werden.

Literatur

Braml, Martin T./Clemens Fuest. 2019. Wahlrecht mit Kinderbonus fur Eltern: Konse-
quenzen fiir Deutschland. ifo Institut — Leibniz-Institut fiir Wirtschaftsforschung an
der Universitat Miinchen 72 (11): 23-28.

Buchstein, Hubertus. 2016. Zwei Reformvarianten zur Absenkung des Wahlalters: das
Jugendwahlrecht und das (stellvertretend ausgeiibte) Wahlrecht von Geburt an. In:
Tobias Morschel (Hrsg.): Wahlen und Demokratie. Reformoptionen des deutschen
Wahlrechts: Baden-Baden: Nomos, 225-241.

351

00:34:1. (o —


https://doi.org/10.5771/9783748915553-319
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Thorsten Faas, Sigrid RofSteutscher

Deutscher Familienverband. 2017. Wahlrecht ab Geburt: Nur wer wahlt, zahlt. https://
wahlrecht jetzt/.

Faas, Thorsten/Arndt Leininger. 2020. Wiahlen mit 16. Ein empirischer Beitrag zur
Debatte um die Absenkung des Wahlalters. Otto-Brenner-Stiftung Arbeitspapier 41.
Faas, Thorsten/Arndt Leininger. 2023. Mehr Wiéhlen wagen? Ungleichheiten beim

~Wihlen ab 16“ und ihre Folgen. Otto-Brenner-Stiftung Arbeitspapier 56.

Faas, Thorsten/Riidiger Schmitt-Beck. 2010. Voters’ political conversations during the
2005 German parliamentary election campaign. In: Michael R. Wolf/Laura Morales/
Ken’ichi Tkeda (Hrsg.): Political discussion in modern democracies: A comparative
perspective. London: Routledge, 99-116.

Faas, Thorsten/Sigrid Rofiteutscher. 2022. Alive and Kicking: Electoral Reform in
Germany. Introduction to the Special Issue, German Politics 31 (4): 477-482.

Franklin, Mark N. 2004. Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in
Established Democracies since 1945. Cambridge: Cambridge University Press.

Gallego, Aina. 2015. Unequal Political Participation Worldwide. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

GLES (2022a). GLES Tracking September 2021, T50. GESIS, Kéln. ZA7708 Datenfile
Version 3.0.0, https://doi.org/10.4232/1.14000.

GLES (2022b). GLES Tracking Februar 2022, T51. GESIS, Koln. ZA7709 Datenfile
Version 2.0.0, https://doi.org/10.4232/1.14001.

GLES (2022c¢). GLES Tracking Juni 2022, T52. GESIS, Kéln. ZA7710 Datenfile Version
1.0.0, https://doi.org/10.4232/1.13941.

Gorres, Achim/Guido Tiemann. 2009. Kinder an die Macht? Die politischen Konse-
quenzen des stellvertretenden Elternwahlrechts. Politische Vierteljahresschrift 50 (1):
50-74.

Griindinger, Wolfgang. 2016. Scheinargumente gegen das Kinderwahlrecht. In: Tobias
Moérschel (Hrsg.): Wahlen und Demokratie. Reformoptionen des deutschen Wahl-
rechts. Baden-Baden: Nomos, 243-254.

Hinrichs, Karl. 2002. Do the old exploit the young? Is enfranchising children a good
idea? Archives of European Sociology 43 (1): 35-58.

Jennings, M. Kent/Laura Stoker/Jake Bowers. 2009. Politics across Generations: Family
Transmission Reexamined. The Journal of Politics 71 (3): 782-799.

Kamijo, Yoshio/Yoichi Hizen/Tatsuyoshi Saijo/Teruyuki Tamura. 2019. Voting on Be-
half of a Future generation: A Laboratory Experiment. Sustainability 11: 1-21.

Knédler, Christoph. 1996. Wahlrecht fiir Minderjéhrige - eine gute Wahl? Zeitschrift
fur Parlamentsfragen 27 (4): 553-571.

Kroh, Martin. 2012. Die abnehmende Bedeutung des Elternhauses: Intergenerationale
Ubertragung von Parteibindungen in Deutschland 1984 bis 2010. Politische Viertel-
jahresschrift (PVS), Special Issue 45: 203-226.

Merk, Kurt-Peter. 2009. Das Wahlrecht von Geburt an und seine politische Bedeutung.
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 4 (4): 525-538.

352

00:34:1. (o —


https://wahlrecht.jetzt/
https://wahlrecht.jetzt/
https://doi.org/10.4232/1.14000
https://doi.org/10.4232/1.14001
https://doi.org/10.4232/1.13941
https://doi.org/10.5771/9783748915553-319
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://wahlrecht.jetzt/
https://wahlrecht.jetzt/
https://doi.org/10.4232/1.14000
https://doi.org/10.4232/1.14001
https://doi.org/10.4232/1.13941

Wissen die Eltern, was sie tun?

Merk, Kurt-Peter. 2014. Warum das heutige Wahlrecht moglicherweise verfassungswid-
rig ist. In: Klaus Hurrelmann/Tanjev Schultz (Hrsg.): Wahlrecht fiir Kinder? Poli-
tische Bildung und die Mobilisierung der Jugend. Weinheim/Basel: Beltz Juventa,
102-113.

Partheymiiller, Julia/Riidiger Schmitt-Beck/Christian Hoops. 2013. Kampagnendyna-
mik bei der Bundestagswahl 2013: die Rolling Cross-Section-Studie im Rahmen der
»German Longitudinal Election Study* 2013. MZES-Working paper 154.

Peschel-Gutzeit, Lore Maria. 1999. Das Wahlrecht von Geburt an: Ein Plidoyer fiir den
Erhalt unserer Demokratie. Zeitschrift fiir Parlamentsfragen 30 (2): 556-563.

Peschel-Gutzeit/Lore Maria. 2014. Plidoyer fiir eine Mischform: Elternvertretung
solange wie noétig, eigene Zustindigkeit so bald wie moglich. In: Klaus Hurrel-
mann/Tanjev Schultz (Hrsg.): Wahlrecht fiir Kinder? Politische Bildung und die
Mobilisierung der Jugend. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 124-137.

Rofiteutscher, Sigrid/Thorsten Faas/Arndt Leininger/Armin Schifer. 2022. Lowering
the Quality of Democracy by Lowering the Voting Age? Comparing the Impact
of School, Classmates, and Parents on 15- to 18-Year-Olds’ Political Interest and
Turnout. German Politics 31 (4): 483-510.

Schifer, Armin/Sigrid Rof8teutscher/Simone Abendschén. 2019. Rising start-up costs of
voting: Political inequality among first-time voters. West European Politics 43 (4):
819-844.

Schickhardt, Christoph. 2015. Kinder im Wahlrecht und in Demokratien. Fir eine
elterliche Stellvertreterwahlpflicht. Zeitschrift fiir Praktische Philosophie 2 (1): 191-
248.

Schmitt-Beck, Ridiger. 1993. Denn sie wissen nicht, was sie tun.. Zum Verstdndnis
des Verfahrens der Bundestagswahl bei westdeutschen und ostdeutschen Wiahlern.
Zeitschrift fiir Parlamentsfragen 24 (3): 393-415.

Schmitt-Beck, Riidiger/Thorsten Faas/Christian Holst. 2006. Der Rolling Cross-Sec-
tion Survey - ein Instrument zur Analyse dynamischer Prozesse der Einstellungsent-
wicklung. ZUMA-Nachrichten 58: 13-49.

Schmitt-Beck, Riidiger/Thorsten Faas/Ansgar Wolsing. 2010a. Kampagnendynamik bei
der Bundestagswahl 2009: die Rolling Cross-Section-Studie im Rahmen der ,Ger-
man Longitudinal Election Study* 2009, MZES-Working paper 134.

Schmitt-Beck, Riidiger/Hans Rattinger/Sigrid Rof8teutscher/Bernhard Wefels. 2010b.
Die deutsche Wahlforschung und die German Longitudinal Election Study (GLES).
In: Frank Faulbaum/Christof Wolf (Hrsg.): Gesellschaftliche Entwicklungen im
Spiegel der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: VS-Verlag, 141-172.

Schmitt-Beck, Riidiger/Julia Partheymiiller/Thorsten Faas. 2012. Einfliisse politischer
Gesprichspartner auf Parteipraferenzen: Zur ,sozialen Logik’ des politischen Verhal-
tens bei der Bundestagswahl 2009. In: Rudiger Schmitt-Beck (Hrsg.): Wahlen in
Deutschland. Politische Vierteljahresschrift (PVS) Special Issue 45, Baden-Baden:
Nomos, 465-488.

Schmitt-Beck, Riidiger/Oana Lup. 2013. Seeking the Soul of Democracy: A Review of
Recent Research into Citizens’ Political Talk Culture. Swiss Political Science Review
19 (4): 513-538.

353

00:34:1. (o —



https://doi.org/10.5771/9783748915553-319
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Thorsten Faas, Sigrid RofSteutscher

Schmitt-Beck, Riidiger. 2016. Die German Longitudinal Election Study (GLES): Die
deutsche nationale Wahlstudie zu den Bundestagswahlen 2009, 2013 und 2017. Stadt-
forschung und Statistik (2): 2-7.

Schmitt-Beck, Riidiger/Julia Partheymiiller. 2016. A Two-Stage Theory of Discussant
Influence on Vote Choice in Multi-Party Systems. British Journal of Political Science
46 (2): 321-348.

Schmitt-Beck, Rudiger/Christiane Grill. 2020. From the Living Room to the Meeting
Hall: Citizens’ Political Talk in the Deliberative System. Political Communication 37
(6): 832-851.

Schmitt-Beck, Riidiger/Christian Schnaudt. 2023. Political Talk and the Triad of Demo-
cratic Citizenship. Journal of Deliberative Democracy 19 (1): 1-17.

Staudt, Alexander/Riidiger Schmitt-Beck, Kampagnendynamik bei der Bundestagswahl
2017: die Rolling Cross- Section-Studie im Rahmen der ,,German Longitudinal Elec-
tion Study“ 2017, MZES-Working paper 172.

Stiers, Dieter/Marc Hooghe/Silke Goubin. 2020. Are 16-years-old able to cast a congru-
ent vote? Evidence from a ,voting at 16” initiative in the city of Ghent (Belgium).
Electoral Studies 63: 102107.

Stiftung fiir die Rechte zukiinftiger Generationen. 2017. Wahlrecht fiir Jugendliche und
dltere Kinder: Demokratietheoretische, jugendsoziologische, und politische Hinter-
griinde einer tiberfilligen Reform (https://generationengerechtigkeit.info/wahlrecht
-ohne-altersgrenze/).

Strohmeier, Gerd. 2016. Familienwahlrecht reloaded: Ein nicht mehr ganz neuer
Vorschlag erneut auf der Agenda - und dem Priifstand. Zeitschrift fiir Politikwis-
senschaft 26: 3-23.

Torney-Purta, Judith/Wendy Kandl Richardson/Carolyn Henry Barber. 2004. Trust in
Government-related Institutions and Political Engagement among Adolescents in Six
Countries. Acta Politica 39 (4): 380-406.

Van Parijs, Philippe. 1999. The Disfranchisement of the Elderly, and Other Attempts to
Secure Intergenerational Justice. Philosophy & Public Affairs 27 (4): 292-333.

Wagner, Markus/David Johann/Sylvia Kritzinger. 2012. Voting at 16: Turnout and the
quality of vote choice. Electoral Studies 31: 372-383.

Westle, Bettina. 2005. ,Wahlrecht von Geburt an“ - Rettung der Demokratie oder
Irrweg? Zeitschrift fiir Parlamentsfragen 37 (1): 96- 114.

Wolf, Stephan/Nils Goldschmidt/Thomas Peterson. 2015. Votes on behalf of children:
a legitimate way of giving them a voice in politics? Constitutional Political Economy
26: 356-374.

Zeglovits, Eva, und Martina Zandonella. 2013. Political interest of adolescents before
and after lowering the voting age: the case of Austria. Journal of Youth Studies 16 (8):
1084-1104.

354

00:34:1. (o —


https://generationengerechtigkeit.info/wahlrecht-ohne-altersgrenze
https://generationengerechtigkeit.info/wahlrecht-ohne-altersgrenze
https://doi.org/10.5771/9783748915553-319
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://generationengerechtigkeit.info/wahlrecht-ohne-altersgrenze
https://generationengerechtigkeit.info/wahlrecht-ohne-altersgrenze

	1. Einleitung
	2. Demografischer Wandel und demokratische Wahlen: Idee und mögliche Folgen eines Familienwahlrechts
	2.1 Mehr Generationengerechtigkeit durch Wahlrechtsreform?
	2.2 Die Einführung des Familienwahlrechts als game changer?
	2.3 „Für Dich wähle ich anders“: Wann wählen Eltern für ihre Kinder anders als für sich selbst?

	3. Daten und Operationalisierung
	4. Empirische Befunde
	4.1 Unterschiede zwischen Ego- und stellvertretender Kinderwahl
	4.2 Hintergründe abweichender Stimmabgaben
	4.3 Multivariate Betrachtung der Hintergründe abweichender Stimmabgaben
	4.4 Gewinnerinnen und Verliererinnen eines Familienwahlrechts im Parteiensystem?

	5. Schlussfolgerungen

